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Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser,
Der „Jahresrückblick 2015“ präsentiert sich in einem neuen 
Layout. In vertrauter Weise stellen wir die Ergebnisse der 
einzelnen Geschäftsbereiche vor. Neu ist, dass einzel-
ne Themen vertieft betrachtet werden. Die vielfältigen 
Aufgaben des Landeslabors werden bei der Lektüre des 
Jahresberichtes weiterhin deutlich, auch wenn wir darauf 
verzichtet haben, alle Themen, Untersuchungen und Ar-
beitsbereiche in diesem Bericht darzustellen.

Nur durch das Engagement aller Beteiligten ist ein erfolg-
reicher Schutz von Verbrauchern und Umwelt, die Be-
kämpfung von Tierkrankheiten und ein gutes Kontroll- und 
Überwachungskonzept möglich. Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landeslabors. Ihr täglicher Einsatz, ihre Motivation und ihre 
hervorragende Arbeit machen die erzielten Leistungen 
erst möglich.

Der Stellenwert des gesundheitlichen Verbraucher- und 
Umweltschutzes zeigt sich in der weiteren Stärkung des 
Landeslabors. Nachdem im August 2015 der Neubau eines 
modernen Laborkomplexes fertig gestellt und bezogen 
werden konnte, erfolgen aktuell weitere Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten. Durch einmalige Investiti-
onszuschüsse konnte die Infrastruktur zukunftsweisend 
ausgebaut werden. Ein positives Signal für die Arbeit des 
Landeslabors.

Im Rahmen der Ausbildungsinitiative der Landesregierung 
konnten in 2016 insgesamt vier Ausbildungsplätze für 
Biologie- und Chemielaboranten angeboten und besetzt 
werden. Die Ausbildung junger Menschen ist eine wesent-
liche und lohnende Investition in die Zukunft. Gemeinsam 
arbeiten wir daran, dass diese Entwicklung auch in den 
kommenden Jahren anhält.

Allen Partnern des Landeslabors danke ich für die gute, 
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
ich freue mich darauf, diese auch im kommenden Jahr 
fortzuführen.

Katrin Lütjen
Direktorin des Landeslabors Schleswig-Holstein



7

2  |  Wir über uns



2  |  Wir über uns
Das Landeslabor Schleswig-Holstein (LSH) ist ein mo-
dernes behördliches Dienstleistungszentrum und 
Überwachungsbehörde für den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz in Schleswig-Holstein. Im LSH werden 
Laboruntersuchungen und wissenschaftliche Begutach-
tungen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen wie 
auch Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durch-
geführt. Die veterinärmedizinische Diagnostik nimmt 
dabei ebenfalls einen breiten Raum ein. Im Bereich der 
Umweltanalytik und des Umweltmonitorings werden vom 
LSH insbesondere Gewässer- und Bodendaten erhoben. 
Darüber hinaus nimmt das Landeslabor Vollzugs- und 
Überwachungsaufgaben in der Umsetzung und Anwen-
dung des Tierarzneimittel-, Futtermittel- und Handelsklas-
senrechts wahr. 

Das Landeslabor ist eine obere Landesbehörde im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein (MEUR) und wird als Landesbetrieb 
gemäß § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) geführt.

Organisation
Die Arbeit des LSH erfolgt in fünf Geschäftsbereichen: 

Geschäftsbereich 1: Zentrale Dienste
Im Geschäftsbereich 1 laufen alle Querschnitts- und Servi-
ceaufgaben zusammen. Neben der innerbetrieblichenInf-
rastruktur betreut und berät der Geschäftsbereich in allen 
personellen und organisatorischen Fragestellungen. Als 
Landesbetrieb ist das Rechnungswesen, das Controlling 
und die Kosten-/Leistungsrechnung ein wichtiges Instru-
ment. Der Bereich der Informations- und Kommunikati-
onstechnik	spielt	insbesondere	bei	den	vielen	fachspezifi-
schen Anwendungen im Laborbetrieb eine zentrale Rolle. 
Außerdem wurde im Geschäftsbereich die Zentrale Pro-
benannahme (ZPA) angesiedelt, die für eine schnelle und 
reibungslose Erfassung aller eingehenden Lebensmittel-
proben sowie deren Weiterleitung in die Laborbereiche 
des LSH Sorge trägt. Das Aufgabenspektrum der Zentralen 
Probenannahme wurde in 2015 erweitert. Nun werden 
auch alle Proben des Tierseuchenbereiches (einschließlich 
BHV-1) angenommen und einer Ersterfassung unterzogen.

Geschäftsbereich 2: Veterinärwesen
Im Rahmen der Überwachung der Tiergesundheit ist die 
Erkennung und Bekämpfung von Tierseuchen ein ent-
scheidendes Kriterium. In diesem Zusammenhang wird 
insbesondere die Diagnostik weiter an Bedeutung gewin-
nen und einen immer größeren Raum einnehmen. 
Hier leistet der Geschäftsbereich einen wichtigen Beitrag. 
Neben den Massenuntersuchungen, der Serologie, der Pa-
thologie	und	Histologie	finden	im	Geschäftsbereich	auch	
die molekularbiologischen, virologischen und bakteriolo-
gischen Untersuchungen statt. Darüber hinaus werden im 
Rahmen der Lebensmittelhygiene die mikrobiologischen 
Untersuchungen durchgeführt.

Geschäftsbereich 3: Tierarzneimittel-, Futtermittel- 
und Handelsklassenüberwachung
Die Vollzugsaufgaben im Bereich der Tierarzneimittel-, der 
Futtermittel- und der Handelsklassenüberwachung werden 
in Schleswig-Holstein zentral vom Landeslabor durchge-
führt.	Dabei	finden	im	Rahmen	der	Tierarzneimittelüberwa-
chung insbesondere Kontrollen von landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltungen, tierärztlichen Hausapotheken und Ein-
zelhändlern statt. Bei der Futtermittelüberwachung werden 
hauptsächlich Futtermittelhersteller und -händler sowie 
landwirtschaftliche Nutztierhaltungen kontrolliert. Zu den 
Überwachungstätigkeiten dieser beiden Fachbereiche ge-
hören auch die Cross-Compliance-Kontrollen zum Lebens-
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mittel- und Futtermittelrecht sowie die Probennahme nach 
nationalen Kontrollplänen an lebenden und geschlachte-
ten Tieren sowie Lebens- und Futtermitteln. Die Einhaltung 
der	Vermarktungsnormen	für	Fleisch,	Eier,	Geflügel,	Obst	
und Gemüse wird auf der Erzeuger- und Großhandelsebe-
ne sowie in Schlachtbetrieben überwacht.

Geschäftsbereich 4: Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände
Fragen der Lebensmittelsicherheit wie auch die Begutach-
tung von Bedarfsgegenständen werden im Geschäftsbe-
reich 4 bearbeitet. Ziel ist es, die Verbraucherinnen und 
Verbraucher vor unsicheren Lebensmitteln zu schützen. 
Dazu werden Angaben und Auslobungen u.a. zur Herstel-
lung, Beschaffenheit, Herkunft und Menge genauso wie 
das Vorhandensein und die Richtigkeit von Kennzeich-
nungsfragen geprüft. Dabei spielt sowohl ein vorbeu-
gender gesundheitlicher Verbraucherschutz eine Rolle, 
wie auch der Schutz vor Irreführung und Täuschung. Die 
Verbraucherinformation nimmt hierbei an Bedeutung zu.

Geschäftsbereich 5: Umweltmonitoring, Rückstands- 
und Kontaminantenanalytik
Die Untersuchung von Lebensmitteln auf Rückstände wie 
auch die Analytik auf unerwünschte Stoffe (Kontaminanten) 
ist im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
ein wichtiger Faktor. Das Landeslabor führt umfangreiche 
Kontrollen	auf	Rückstände	von	z.B.	Pflanzenschutzmitteln	
oder Tierarzneimitteln in Lebensmitteln durch. Im Bereich 
der unerwünschten Stoffe erfolgen z.B. Untersuchungen 
auf Schwermetalle und Algentoxine in Muscheln.
Im Bereich des Umweltmonitorings erhebt das Landesla-
bor umfangreiche Daten, die für die Bewertung der Be-
schaffenheit und ihrer Veränderungen von Gewässern und 
Böden benötigt werden. Nährstoffe auf der einen Seite 
und Schadstoffe auf der anderen bestimmen maßgeblich 
die Eignung von Böden und Gewässern als Lebensraum 
für	Pflanzen	und	Tiere,	aber	auch	des	Menschen.	Die	im	
LSH gewonnenen Analysedaten werden für die vielschich-
tigen	Berichtspflichten	gegenüber	dem	Bund	und	der	EU	
genutzt wie auch für die Ableitung von Qualitätszielen und 
entsprechenden Konzepten zur Erreichung dieser.

Qualitätsmanagement
Sowohl im Laborbetrieb wie auch bei den Vollzugsauf-
gaben wird die Qualitätssicherung im Landeslabor groß 
geschrieben. Die Anforderungen an ein qualitätsgesicher-
tes Arbeiten sind in internationalen Normen festgelegt. 

Die DIN EN ISO/EC 17025 legt die Qualitätsstandards 
und Anforderungen für Prüf- und Kalibrierungslabore fest. 
Diese umfassen die Verantwortlichkeiten, Prozesse und die 
technischen Erfordernisse. Mit der Erfüllung dieser Qua-
litätsnorm weist das Landeslabor nach, dass es technisch 
kompetent ist und zuverlässige Untersuchungsergebnisse 
erzielt.

Das Landeslabor ist seit Oktober 2013 durch die Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert. Der Qualitäts-
nachweis muss regelmäßig erneuert werden. Die nächste 
Überwachung erfolgt in 2016. Vor der Akkreditierung 
durch die DAkkS bestand bereits eine Akkreditierung seit 
Oktober 1998 durch die Akkreditierungsstelle Hannover 
(AKS).

Im Bereich des Vollzugs von Tierarznei- und Futtermitteln 
werden die Vorgaben zur Qualitätssicherung aus der 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 eingehalten. Die amtlichen 
Kontrollen werden auf Grundlage dokumentierter Ver-
fahren durchgeführt, damit gewährleistet ist, dass diese 
einheitlich und auf konstant hohem Niveau durchgeführt 
werden.

Darüber hinaus setzt das LSH auf Qualität durch Koopera-
tion. Da die gesetzlichen Anforderungen ständig steigen, 
haben sich die Länder Hamburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und 
Schleswig-Holstein in der „Norddeutschen Kooperation“ 
zusammengeschlossen. Auf diesem Wege konnten Kom-
petenzzentren geschaffen werden, die ein hohes Maß an 
Sachverstand bereithalten.
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Fachbereich 41 

Gesche Hadenfeldt  879 

    
    

Mikrobiologische Beurteilung 
 
Eliška  Podlucká 980 

Laborpoolleitung 
 
Ute Nülle 674 

Stabstelle 
Interne Revision, NOKO, 
Berichtswesen 
Torsten Waltz    873 

Qualitätsmanagement     
Dr. Cornelia Sommer        835 

Vertr.: Dr. Gerda Rünger  817 

Fachbereich 42 
Pflanzliche Lebensmittel, Nah-
rungsergänzungsmittel, Diäteti-

sche Lebensmittel 
Dr. Markus Weidner 618 

 
Nahrungsergänzungsmittel, 

diätetische Lebensmittel 
Dr. Angelika Krüger 692 
Claudia Lorenz 695 

 
Tee, bestrahlte LM,  

GVO-Monoprodukte auf 
Soja/Kartoffelbasis, Teigwaren,

veg. Brotaufstriche 
Dr. Markus Weidner 618 

 
Konfitüren, Fruchtaufstriche 

Jessica Malinowski 635 
 

Nichtalkoholische Getränke, 
Fruchtsäfte 

Angela Helbig 792 
Dr. Iris Fransson 889 
Dagmar Hemming 711 

 
Mineral-, Tafel-, Quellwasser 

Ralf Meyer 837 
 

Weinähnliche Getränke, Biere 
Dr. Frank-Michael Wirries 727 

 
Frittierfette 

Dagmar Hemming 711 
Dr. Iris Fransson 889 

Anschrift: Max-Eyth-Str. 5 
 24537 Neumünster 
Telefon:  04321 904-600 
Telefax: 04321 904-619 
E-Mail info@lsh.landsh.de 

Örtlicher Personalrat 
Vors.: Dr. Christof Ostheimer                625 
 
Schwerbehindertenvertretung 
Maike Kaack                 975 
Vertr.: Nadine Stefanie Stahnke            720 

Direktorin 
Katrin Lütjen 

Tel.: 610 
 

Vertreter 
NN 
Tel.:  

 
Assistenz: Daniela Fischer  611 
Fax    619 

Landeslabor Schleswig-Holstein 
(Lebensmittel-, Veterinär- und 

Umweltuntersuchungsamt) 
 

Organisationsplan 
 

Stand 01.09.2016 

Gleichstellungsbeauftragte 
Susanne Mansfeldt                              729 
Vertr.: Claudia Lorenz                          695 

Fachbereich 21 
Massenuntersuchungen, Pa-
thologie, Histologie, Serologie 

 
Dr. Ursula Biesenbach 771 
 

Massenuntersuchungen,  
Serologie 

Dr. Ursula Biesenbach 771 
 

TSE/BSE, GVO 
Ole Sindt 724 
 

Pathologie, Histologie 
Dr. Katharina Kramer 643 

Fachbereich 22 
Molekularbiologie,  

Mikrobiologie  
(Bakteriologie, Lebensmittel- 

hygiene und Zoonosen) 
 

Dr. Peter Hübert 669 
 
Molekularbiologie, Virologie 

Dr. Hubert Wonnemann 869 
 

Bakteriologie 
Dr. Cécile Jacobs 653 
 

Lebensmittelhygiene und  
Zoonosen 

Dr. Thorsten Trumpf 630 

Fachbereich 51 
Anorganische Analytik 

Dr. Gerda Rünger 817 
 

Naßanalytik, Anorganik  
Gewässer 

Dr. Gerda Rünger 817 
 

Anorganik Boden und  
Bodenphysik 

Thorsten Nack 811 
 

Anorganik Lebensmittel 
Dr. S. Nolte-Holtmann 839 

Fachbereich 52 
Organische Analytik 

Dr. Regina Niechcial 836 
 

Organik Gewässer 
Christiane Benthe 841 
 

Tierarzneimittel, 
marine Biotoxine 

Dr. Ingo Nausch 710 
Dr. Ute Kraschon 638 
 

Organik Lebensmittel 
Dr. Regina Niechcial 836 
Dr. Ute Kraschon 638 

Fachbereich 31 
Tierarzneimittelüberwachung  

 
Dr. Elmar Lubenow 620 

Fachbereich 32 
Futtermittel- und  

Handelsklassenüberwachung 
 

NN  
 

Futtermittelüberwachung 
Nikolaus Behrends 885 
Franziska Bunte 884 
 

Handelsklassen-
überwachung 

Isabelle Nafé 887 

Personal, Organisation, 
Innerer Dienst, Bau 

Martin Schwerdt 613 

Rechnungswesen, KLR, 
Controlling, Vergabe 

Stephanie Luppold 679 

Informationstechnik 
 
Meike Haß 684 

Zentrale Probenannahme 
(Bereich LFGB) 

Thomas Schimmer 971 

Geschäftsbereich 1 
Zentrale Dienste 

 
 

 
 
Meike Haß 684 
Vertr.:Martin Schwerdt 613 

Geschäftsbereich 2 
Veterinärwesen 

 
 

 
 
Dr. Peter Hübert 669 
Vertr.: Dr. U. Biesenbach 771 

Geschäftsbereich 4 
Lebensmittel und  

Bedarfsgegenstände 
 

 
 
Dr. Markus Weidner 618 
Vertr.: Gesche Hadenfeldt 879 

Geschäftsbereich 5 
Umweltmonitoring,  
Rückstands- und  

Kontaminantenanalytik  
für den Verbraucherschutz 

 
Dr. Gerda Rünger 817 
Vertr.: Dr. Regina Niechcial 836 

Geschäftsbereich 3 
Tierarzneimittel-, 

Futtermittel- u. Handels-
klassenüberwachung 

 
 
Dr. Elmar Lubenow 620 
Vertr.: NN 

Fachbereich 41 
Tierische Lebensmittel,  

Bedarfsgegenstände 
Gesche Hadenfeldt 879 

 
Tierische Lebensmittel  

(außer Milch, Milcherzeug-
nisse, Butter, Käse) 

Gesche Hadenfeldt 879 
Birgit Schlag 689 
 

Milch, Milcherzeugnisse,  
Butter, Käse 

Dr. Ingrid Burmeister 673 
 

Speiseeis 
Dr. Ingrid Burmeister 673 
Eliška  Podlucká 980 
 

Bedarfsgegenstände (SH) 
Dr. Frank-Michael Wirries 727 
Jessica Malinowski 635 

2  |  Kennzahlen 

Mitarbeiter gesamt 
davon:
weiblich
männlich
Schwerbehinderte

Fachrichtungen
Wissenschaftler
Laborkräfte
Ingenieure
Verwaltung
Techniker
Auszubildende

142
62

14

41

103
22

33
5
2

204
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3  |  Aus den Geschäftsbereichen

Matjes – eine kleine Warenkunde

Zu Schleswig-Holstein, dem Land zwischen den Meeren 
gehören Fischbrötchen und Matjes. Fischbrötchen ist 
Fischbrötchen und Matjes ist Matjes, mag sich mancher 
denken. Tatsächlich aber gibt es feine Unterschiede. 
Der Name Matjes stammt aus dem Holländischen und 
leitet sich aus dem Wort Meisje (Mädchen) ab. Matjes wird 
aus dem noch jungfräulichen Hering hergestellt. Fangzeit 
ist zwischen Mai und Ende Juni. Die Matjesqualität hat 
der Fisch nur, wenn er mehr als 12 % Fett im essbaren 
Anteil besitzt. Er wird mild gesalzen und reift 8 bis 14 Tage, 
traditionell in Eichenfässern durch körpereigene Enzyme 
(aus der nicht entfernten Bauspeicheldrüse). Der alleinige 
Name „Matjes“ – auch im Fischbrötchen – ist diesem Fisch 
vorbehalten.

Erkennbar ist der Matjes an seiner zarten, fast mürben 
Konsistenz und einer hellen Farbe mit einer leichten, 
rötlich-braunen	Färbung,	die	von	der	Mitte	des	Fischfilets	
ausgeht. Sein Geschmack ist mild salzig und weder im 
Geschmack noch im Geruch herrscht eine saure Note vor.
Inzwischen bestimmt ein industriell gefertigtes, meist 
preisgünstigeres Produkt den Markt: der „Matjes nordische 
Art“. Dieser Matjes wird ebenfalls aus einem Hering mit 
einem Fettgehalt von mindestens 12 % im essbaren Anteil 
hergestellt, die Reifung wird aber durch Zugabe soge-
nannter Reifemittel beschleunigt. Durch Zugabe von Salz, 
Zucker,	Säuerungsmitteln	und	–	meist	pflanzlichen	–	Enzymen	
dauert die Herstellung nur noch Stunden bis wenige Tage.

Der „Matjes nordische oder auch friesische Art“ zeichnet 
sich durch eine feste Konsistenz aus und der Fisch ist 
durchgefärbt rosa oder pink. Im Geruch wie auch im Ge-
schmack hat er eine säuerliche Note.
Bei einem geringeren Fettgehalt von 10 bis 12 % im essba-
ren	Anteil	kann	ein	gereifter	Hering	den	Namen	„Heringsfi-
let nach Matjesart gesalzen“ tragen. 

Im	Landeslabor	finden	im	Rahmen	der	warenkundlichen	
Untersuchung insbesondere eine Überprüfung des Fettge-
haltes sowie mikrobiologische Untersuchungen statt. 
Wie dargestellt ist der Mindest-Fettgehalt für die Bezeich-
nung „Matjes“ entscheidend und in den Leitsätzen der 
Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission festgeschrie-
ben. Die Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission setzt 
sich paritätisch aus Mitgliedern der Wissenschaft, der 
Lebensmittelüberwachung, der Verbraucherschaft und der 
Lebensmittelwirtschaft zusammen. 

Die	mikrobiologischen	Untersuchungen	finden	aus	Ge-
sundheitsschutzgründen statt. Darüber hinaus überprüft 
das Landeslabor routinemäßig den Histamingehalt in 
den Erzeugnissen. Fische der Familie Clupeidae, wie der 
Hering, haben hohe Gehalte an der Aminosäure Histidin. 
Histidin kann über mikrobiologische Prozesse zu Histamin 
abgebaut werden. Histamin besitzt zwar im menschlichen 
Organismus vielfältige Funktionen, wobei insbesondere 
seine Beteiligung an Abwehrreaktionen körperfremder 
Stoffe im Vordergrund steht. Größere Mengen Histamin 
können aber gesundheitsschädlich sein und zu Vergif-
tungserscheinungen führen. 

Warenkundlich wurden in den Jahren 2012 bis 2015 insge-
samt 93 Proben Matjes und Matjes nordische Art auf ihren 
Fettgehalt untersucht. Nur 7 Proben wiesen einen zu gerin-
gen Fettgehalt von unter 12 % auf. Das entspricht einem 
Anteil von 7,5 %. Die Gehalte an Histamin lagen – bis auf 
eine Ausnahme im Jahr 2013 – unterhalb der analytischen 
Nachweisgrenze.

Mild gesalzene und rohe Fische wie der Matjes, die nur 
6 bis 20 g Kochsalz/100 g Fischgewebewasser enthal-
ten, können durch zahlreiche Bakterien verderben. Dazu 
gehören Enterobacteriacee, Arten der Genera Moraxella, 
Acinetobacter, Micrococcus, Staphylococcus, Vibrio wie 
auch durch Hefen und Schimmelpilze. 
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Von den insgesamt 155 untersuchten Matjeserzeugnissen 
waren zwei Proben (Anteil < 3 %) aufgrund mikrobiologi-
scher Kriterien zu beanstanden. Ein Matjesprodukt wurde 
aufgrund einer zu hohen Anzahl an Listerien als gesund-
heitsgefährdend beanstandet, ein weiteres aufgrund einer 
zu hohen Anzahl an Enterobacteriaceen. Auch gab es 
Beanstandungen hinsichtlich der Sensorik.

Das Vorkommen von Nematoden (parasitäre Fadenwür-
mer) in Fischen, war in den letzten Jahren immer wieder 
Thema. Beim Hering stellen noch lebende Nematoden in 
der Regel kein Problem dar, da der Fisch direkt nach dem 
Fang noch auf dem Schiff tiefgefroren werden muss. Er-
fahrungsgemäß spielen auch bei den zahlreichen Anglern 
Nematoden keine große Rolle. Die geangelten Heringe 
werden in der Regel gleich nach dem Fang hitzebehan-
delt, in dem sie z.B. gebraten oder gegrillt werden. Erfolgt 
der Verzehr nicht direkt werden auch diese Fische in 
der Regel zunächst tiefgefroren, so dass keine lebenden 
Nematoden aufgenommen werden. Aus diesem Grunde 
erfolgen im Hering bzw. im Matjes die Untersuchungen auf 
Nematoden im Landeslabor nur anlassbezogen.

Der Nachweis von Kontaminanten, wie Dioxine, Organo-
chlorpestizide, Organozinnverbindungen und Schwer-
metalle	erfolgt	ebenfalls	am	Ausgangsfisch	Hering,	nicht	
am verarbeiteten Matjes. 6 Heringe wurden im Unter-
suchungszeitraum 2015 untersucht und zeigten keine 
Auffälligkeiten.

Glückstädter Matjes
Seit dem 15. Juni 2015 hat die EU die Bezeichnung „Glück-
städter	Matjes“	offiziell	als	eine	„geschützte	geografische	
Angabe“ (g.g.A.) anerkannt. Dass der Glückstädter Matjes 
eine ganz besondere und typisch regionale Delikatesse ist, 
hat somit auch die Europäische Union gewürdigt. Der ech-
te „Glückstädter Matjes“ wurde in das europäische Quali-
tätsregister (einsehbar in der DOOR-Datenbank – Databa-
se of Origin and Registration) aufgenommen. Zu erkennen 
an dem unverwechselbaren blau-goldenen Siegel. 

Dieses Siegel bestätigt, dass Agrarerzeugnisse und Le-
bensmittel eng mit einer bestimmten Region verbunden 
sind und schützt sie vor Nachahmung. Nach dem Lübecker 
Marzipan, dem Holsteiner Karpfen, dem Holsteiner Katen-
schinken, dem Holsteiner Tilsiter und dem Dithmarscher 
Kohl ist der „Glückstädter Matjes“ das sechste Erzeugnis 
aus Schleswig-Holstein, das den Herkunftsschutz führen 
darf. Das EU-Siegel trägt wesentlich dazu bei, die Erzeu-

gung traditioneller regionaler Produkte zu stärken. Bei 
dem „Glückstädter Matjes“ handelt es sich natürlich um 
einen echten Matjes, gereift durch körpereigene Enzyme 
und Verzicht auf maschinelle Verarbeitung. Nach überlie-
ferten Rezepten alter Glückstädter Fischer wird der Hering 
auf besonders schonende und naturbelassene Weise zu 
Matjes verarbeitet. Er wird dadurch besonders schmack-
haft und zart.

Die Tradition des „Glückstädter Matjes“ beginnt bereits 
1893	mit	Gründung	der	Glückstädter	Heringsfischerei	
und deren ersten Heringslogger „Tümmler“, der am 15. 
Juli 1894 nach acht Wochen Fangreise mit 150 Kantjes 
(Heringsfässer zum Einsalzen von Hering) erstmals Matjes 
in Glückstadt anlandete.

Das Landeslabor ist für die Überprüfung des Geoschutzes 
verantwortlich. In Schleswig-Holstein gibt es zwei Betriebe, 
die den originalen „Glückstädter Matjes“ herstellen. Bei 
der	Herstellung	muss	die	vorgeschriebene	Spezifikation	
eingehalten werden, um den Matjes unter dem eingetra-
genen Namen „Glückstädter Matjes“ verkaufen zu können.
Voraussetzung für die Nutzung des Namens ist, dass die 
Schlachtung und Reifung wie auch die anschließende 
Weiterverarbeitung des Fisches ausschließlich im geo-
grafischen	Gebiet	der	Stadt	Glückstadt	an	der	Unterelbe	
erfolgt. Ursprung und Produktion sind entsprechend zu 
kennzeichnen und zu dokumentieren, so dass diese rück-
verfolgbar sind.
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Was hat der Wolf mit dem Landeslabor 
zu tun?

Schleswig-Holstein ist durch seine offene Weidelandschaft 
geprägt. Durch die Rückkehr des Wolfes sehen sich Nutz-
tierhalter neuen Anforderungen gegenüber, da es nicht 
mehr allein darum geht, Nutztiere am Ausbrechen zu hin-
dern, sondern auch darum, Wölfen das Eindringen in die 
umzäunten Bereiche zumindest zu erschweren. Seit dem 
ersten Auftreten eines freilebenden Wolfes nach fast 200 
Jahren im Jahr 2007 gab es zahlreiche Medienberichte 
von tot aufgefundenen Schafen, die möglicherweise durch 
einen Wolf gerissen wurden. Das Landeslabor führt die pa-
thologischen Untersuchungen durch, um die tatsächliche 
Todesursache festzustellen und Bissverletzungen – soweit 
vorhanden – zu dokumentieren. Dabei arbeitet das LSH 
eng mit dem im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume (LLUR) angesiedelten Wolfsmanage-
ment zusammen.

Die systematische pathologische Untersuchung von Nutz-
tieren, bei denen eine Tötung durch einen Wolf vermutet 
wurde, begann im Jahr 2014 mit Untersuchungen an fünf 
Schafen und acht Kälbern. Im Jahre 2015 wurden bereits 
26 Schafe und zwölf Kälber in der Pathologie des Landes-
labors untersucht.

Die Untersuchung im Landeslabor ist einer von drei 
Bausteinen zur Beurteilung potentieller Wolfsrisse. Aus 
der Kombination des Protokolls der Rissgutachter vor 
Ort sowie der Ergebnisse der genetischen Untersuchun-
gen, die von der Wildtiergenetik des Forschungsinstitut 
Senckenberg in Gelnhausen durchgeführt werden, und 
des Gutachtens der pathologischen Untersuchungen 
einschließlich der weiterführenden Diagnostik und fo-
tografischen	Dokumentation	wird	durch	einen	externen	
Sachverständigen ein Gesamtbild erstellt. Die Analyse der 
Gesamtschau führt zu dem Ergebnis, ob es sich um einen 
Wolfsriss handelt oder dieser zumindest nicht ausge-
schlossen werden kann. In diesen Fällen wird dem Halter 
der Tiere eine Entschädigungszahlung gewährt.

Laut der Zahlengrundlage des „Koordinators Wolfsbe-
treuung in Schleswig-Holstein“ wurden im Zeitraum vom 
1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 (Wolfsjahr 2014/2015) 
insgesamt 32 Nutztierrisse in Schleswig-Holstein gemel-
det. Von diesen wurden sechs als Wolfsrisse bestätigt bei 
vier weiteren Rissen konnte der Wolf als Verursacher nicht 
sicher ausgeschlossen werden. Bei den verbleibenden 22 
Tieren, die als Risse gemeldet wurden, wurden entweder 
andere Todesursachen festgestellt oder es wurden Hunde 
als Verursacher nachgewiesen.

Im Rahmen der Untersuchungen am Landeslabor konn-
ten im Kalenderjahr 2015 bei zahlreichen Tieren andere 
Todesursachen als Raubtierrisse eindeutig oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden. 

Dazu zählen vor allem:
•		 katarrhalische	Enterokolitiden	(Darmentzündungen)	in	
ca.	30	%	der	Fälle,	bei	denen	häufig	ein	Erregernach-
weis gelang. Dabei wurden sowohl bakterielle als auch 
parasitäre Erkrankungen diagnostiziert,

•	 bakterielle	Infektionen	(ca.	10	%)
•	 Kachexie,	d.h.	höchstgradige	Abmagerung	mit

Todesfolge aufgrund einer länger andauernden ener-
getischen Unterversorgung, die durch hochgradigen 
Parasitenbefall, chronische Krankheit oder unzureichende 
Nahrungsaufnahme entstehen kann (ca. 5 %).

Bei über 50 % der untersuchten Kälber handelte es sich 
um Totgeburten mit Spuren postmortalen Tierfraßes.
Pathologisch-anatomisch konnten bei zehn untersuchten 
Schafen sowie bei zwei Kälber Läsionen gefunden werden, 
die auf intravitale Bissverletzungen zurückzuführen sind. 
Anhand des Verletzungsmusters kann jedoch nicht mit Si-
cherheit zwischen Wolf und Hund unterschieden werden. 
Bei je drei im Kalenderjahr 2015 untersuchten Schafen 
und Kälbern konnte die Todesursache nicht mehr ermittelt 
werden. Diese hing in den meisten Fällen mit dem Zustand 
des eingelieferten Tierkörpers zusammen. Einerseits 
können das Ausmaß der Verwertung des Tierkörpers (Fraß 
durch Aasfresser), andererseits fortgeschrittene Fäulnis 
und Autolyse die Möglichkeiten der Untersuchung stark 
einschränken.

Durch die Kombination von Begutachtung des Fundortes, 
genetischer Untersuchung und pathologischen Gutach-
ten wird ein hohes Maß an Sicherheit der Endbeurteilung 
gewährleistet.
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Antibiotikaminimierung: Der Ablauf 
einer Betriebskontrolle 

Die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) hat die 
Antibiotikaminimierung in Mastbetrieben bei Rindern, 
Schweinen	und	Geflügel	zum	Ziel.	Seit	dem	zweiten	
Halbjahr 2014 müssen Halter von Masttieren ab einer 
bestimmten Bestandsgröße halbjährlich die bei ihren 
Tieren erfolgten Behandlungen mit Antibiotika in der Tier-
arzneimitteldatenbank unter HI-Tier.de melden. Anhand 
der Anzahl der behandelten Tiere und der Behandlungs-
dauer wird dem Tierhalter – bezogen auf den durch-
schnittlichen Tierbestand im Halbjahr – seine betriebliche 
Therapiehäufigkeit	berechnet.	Aus	der	Gesamtheit	aller	
Therapiehäufigkeiten	in	Deutschland	werden	für	die	
jeweiligen Nutzungsarten (Rind, Schwein, Huhn, Pute) die 
sogenannten Kennzahlen berechnet, wobei die Kennzahl 2 
das Viertel der Betriebe umfasst, die die höchsten The-
rapiehäufigkeiten	haben.	Dies	erfolgt	alle	6	Monate.	Die	
sogenannten	Kennzahl	2-Betriebe	sind	dann	verpflichtet,	
einen Maßnahmenplan bei der zuständigen Behörde – in 
Schleswig-Holstein dem Landeslabor SH   vorzulegen, in 
dem sie sowohl allgemeine Angaben zu ihrem Betrieb als 
auch konkrete Angaben zur Reduzierung der Anwendung 
von Antibiotika machen müssen. Die fachliche Prüfung der 
Maßnahmenpläne erfolgt dann im Landeslabor von den 
hierfür beauftragten Tierärzten.

Neben der Prüfung der Maßnahmenpläne werden aber 
auch Betriebskontrollen vor Ort durchgeführt. Viele mögen 
sich fragen: Wie läuft eine solche Kontrolle ab? Welche Kri-
terien werden zugrunde gelegt? Wie erfolgt die Auswahl 
der Betriebe? Werde ich über die Kontrolle informiert? 
Wer könnte diese Fragen nicht besser beantworten als ein 
Tierarzt des Landeslabors, der diese Kontrollen durchführt:

Die Auswahl eines Betriebes
Folgende Kriterien spielen bei der Auswahl eines Betrie-
bes eine Rolle:
•	 Wiederholte	Überschreitung	der	Kennzahl	2	bei	gleich-
zeitig	hohen	betrieblichen	Therapiehäufigkeiten	über	
die Halbjahre (Stagnation oder sogar Ansteigen der 
Therapiehäufigkeiten)

•	 regelmäßiger	Einsatz	von	Antibiotika	zu	bestimmten	
Zeiten im Produktionsprozess (z.B. Einstallungsmetaphy-
laxe bei Zukaufbetrieben)

•	 häufiger	Einsatz	von	oral	zu	applizierenden	Fertigarznei-
mitteln (antibiotikahaltige Pulver)

•	 Vorlage	von	nicht	plausiblen	und/oder	nicht	ausreichen-
den Maßnahmenplänen (festgestellt durch die fachliche 
Prüfung im LSH)

Die Information des Tierhalters und des Hoftierarztes
Ist ein Betrieb ausgewählt, wird zunächst der Tierhalter 
kontaktiert, um ihn über die geplante Kontrolle und das 
weitere Prozedere zu unterrichten und um einen Termin zu 
vereinbaren. Auch wird der Tierhalter über die Gebühren-
pflicht	der	Kontrolle	aufgeklärt.
Im Anschluss wird der Hoftierarzt des Tierhalters kon-
taktiert, um ihn ebenfalls über die geplante Kontrolle zu 
informieren. Diese Information wird mit der Bitte versehen, 
bei dem Termin auf dem Betrieb anwesend zu sein. 

Das Ziel der Kontrolle
Das vorrangige Ziel der Kontrolle eines Betriebes, der 
über der Kennzahl 2 liegt, ist es, gemeinsam mit Tierhal-
ter und Hoftierarzt die angegebenen Maßnahmen zur 
Reduzierung der Anwendung von Antibiotika auf ihre 
Umsetzung und Wirksamkeit zu prüfen. Zusätzlich will man 
gemeinsam weiteres Verbesserungspotential und Optio-
nen zur Antibiotikaminimierung aufspüren und diskutieren.

Die Dauer der Kontrolle
Der Hoftierarzt sollte ca. 1 bis 1,5 Stunden für den Termin 
einplanen. Für den Tierhalter dauert die Kontrolle länger, 
da im Anschluss an die gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung 
und das folgende Gespräch noch eine fachrechtliche 
Kontrolle (Tierarzneimitteldokumentation, Abgleich der 
Angaben in der Tierarzneimitteldatenbank) erfolgt. Insge-
samt muss der Tierhalter daher mit ca. 2 bis 3 Stunden für 
die Kontrolle rechnen.

Der Ablauf der Kontrolle
Am Tag der Kontrolle erfolgt zunächst ein Besuch des Hof-
tierarztes, in welchem kurz die Angaben, die der Behörde 
über den Betrieb zur Verfügung stehen (Angaben aus 
den Maßnahmenplänen, Informationen aus Kontakt mit 
dem Tierhalter, Informationen aus der HI-Tier-Datenbank 
zu Antibiotikaeinsatz, Zukauf, Herkunftsbetrieben, Veren-
dungsraten etc.), mit den Informationen des Tierarztes 
abgeglichen werden. Ggf. werden bereits erste kritische 
Punkte, die zu einem hohen Antibiotikaeinsatz führen, an-
gesprochen und die Wirksamkeit der Maßnahmen sowie 
zusätzliche Optionen zur Verbesserung kurz skizziert. Im 
Anschluss an dieses Erstgespräch wird dann der Tierhalter 
aufgesucht. Er wird über das Gespräch mit dem Hoftierarzt 
in Kenntnis gesetzt und erhält dann die Information wie 
die Kontrolle ablaufen wird.
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Im Rahmen der Kontrolle werden die Stallungen und 
die Tiere in der Reihenfolge, wie die Tiere im Laufe ihres 
Lebens die unterschiedlichen Stallabteile durchlaufen, 
angeschaut. Es werden Fotos zu Dokumentationszwecken 
gemacht. Hierbei wird besonders auf kritische Punkte 
(Stallbau, Gesundheitszustand der Tiere, Gruppenzusam-
mensetzung, Schadgasbelastung, Bodenbeschaffenheit, 
Fütterungs- und Tränkeanlagen, Medikamentendosierer 
etc.) geachtet. Der Tierhalter und Hoftierarzt werden über 
die Abläufe auf dem Hof befragt. 

Im Anschluss an den Stallrundgang werden die auf dem 
Betrieb vorhandenen Arzneimittel kontrolliert und ggf. 
Probe(n) genommen.

Das Abschlussgespräch
Im anschließenden Gespräch mit Tierhalter und Hoftier-
arzt werden alle Informationen und Beobachtungen noch 
einmal zusammengefasst und im besten Fall werden 
konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Anwendung 
von Antibiotika angesprochen. Dieses wird als tierärztliche 
Beratung in dem – meist zum Zeitpunkt der Kontrolle noch 
nicht eingereichten Maßnahmenplan für das letzte Halb-
jahr – festgehalten und von den anwesenden Tierärzten 
(Behörde, Hoftierarzt) unterschrieben. Die Umsetzung der 
Maßnahmen obliegt dann dem Tierhalter. 

Nach der Kontrolle
Über die bei der Vor-Ort-Kontrolle erhobenen Daten des 
Betriebes, ggf. festgestellte Mängel und die vereinbarten 
Maßnahmen zur Reduzierung von Antibiotikaanwendun-
gen wird ein Ergebnisbericht erstellt. Diese Daten werden 
außerdem in einer Datenbank des Landeslabors statistisch 
erfasst, damit die Umsetzung der Maßnahmen und die 
Korrektur von Mängeln später überprüft werden können. 
Die Nachprüfung zur Umsetzung der vereinbarten Maß-
nahmen erfolgt, sobald aktuelle Daten zum Antibiotiku-
meinsatz vorliegen. Hierzu werden Tierhalter und Hoftier-
arzt zu einem gegebenen Zeitpunkt kontaktiert, um die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zu besprechen. Ggf. müssen 
die erforderlichen Maßnahmen an aktuelle Gegebenhei-
ten angepasst werden. Auf diese Weise soll langfristig der 
Einsatz von Antibiotika reduziert werden, um die Ausbrei-
tung von Antibiotikaresistenzen zu begrenzen. 
Die Eindämmung von Antibiotikaresistenzen ist im Sinne 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes von enormer 
Wichtigkeit, die nur gemeinsam mit allen Beteiligten er-
reicht werden kann.
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Analytik	von	Pflanzenschutzmittelmetaboliten	
in schleswig-holsteinischen Fließgewässern

Im Rahmen der Gewässerüberwachung nach den Vorga-
ben der Wasserrahmenrichtlinie werden durch das Lan-
desamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(LLUR) in ausgewählten Gewässern Schleswig-Holsteins 
neben vielen anderen organischen Schadstoffen auch 
Rückstände	von	Pflanzenschutzmitteln	untersucht.	Das	Lan-
deslabor analysiert im Rahmen dieser Monitoringprogram-
me routinemäßig das Vorkommen von ca. 140 Wirkstoffen 
von	Pflanzenschutzmitteln	(PSM)	in	Fließgewässern.	

Die Auswahl der Wirkstoffe erfolgt dabei nach folgenden 
Kriterien: 
•	 Pflanzenschutzmittel	der	EU-Wasserrahmenrichtlinie	
(EU-WRRL)	bzw.	Oberflächengewässerverordnung,

•	 Anwendungsmenge	unter	Berücksichtigung	der	in	SH	
vorliegenden Landnutzung (Hauptkulturen: Winterge-
treide, Winterraps, Mais, Grünland),

•	 Empfehlungen	des	Pflanzenschutzdienstes	der	Land-
wirtschaftskammer,

•	 Wirkstoffnachweise	vergangener	Messperioden,
•	 Erfahrungswerten	bzw.	Informationen	anderer	Umwelt-

labors,
•	 Messtechnische	Möglichkeiten	im	Landeslabor.

Pflanzenschutzmittel	sollen	idealerweise	je	nach	Einsatz-
gebiet in der Regel schnell, gezielt und effektiv wirken 
und sich anschließend möglichst rasch durch chemisch-
physikalische Prozesse oder biologischen Abbau zerset-
zen. Das Vorkommen von Wirkstoffspuren im Gewässer 
zeigt jedoch, dass diese Transformationen nicht immer 
zeitnah und vollständig ablaufen. Neben den eingesetzten 

Messstelle Elbe Brunsbüttel Stör Heiligenstedten

BG UQN Minimum Maximum Minimum Maximum

Atrazin µg/l <0,01 0,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Desethylatrazin (rM) µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Desisopropylatrazin (rM) µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chloridazon µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Desphenylchloridazon (nrM) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3

Methyldesphenylchloridazon (nrM) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,16

2,6-Dichlorbenzamid (nrM) µg/l <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Dimethachlor µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dimethachlor OA (nrM) µg/l <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075

Dimethachlor ESA (nrM) µg/l <0,010 <0,010 0,036 0,035 0,082

Flufenacet µg/l <0,020 0,04 <0,020 0,031 <0,02 0,03

Flufenacet OA (nrM) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 0,018

Flufenacet ESA (nrM) µg/l <0,010 <0,010 0,025 <0,01 0,075

Metazachlor µg/l <0,010 0,4 <0,010 0,011 <0,01 <0,01

Metazachlor OA (nrM) µg/l <0,075 <0,075 0,22 0,14 0,37

Metazachlor ESA (nrM) µg/l <0,025 0,026 0,46 0,26 0,55

Metolachlor µg/l <0,010  0,2 <0,010 0,017 <0,01 0,04

Metolachlor ESA (nrM) µg/l <0,01 0,04 0,24 0,6 1

Terbuthylazin µg/l <0,010 0,5 <0,010 0,024 <0,01 0,021

Desethylterbuthylazin (rM) µg/l <0,010 <0,010 0,014 <0,01 <0,01

Prothioconazol, desthio- (nrM) µg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Akürzungen: rM relevanter Metabolit, nrM nicht relevanter Metabolit, ESA Sulfonsäurederivat, OA Oxanilsäurederivat, 
BG Bestimmungsgrenze, UQN Umweltqualitätsnorm (bezieht sich auf den Jahresmittelwert)

Ergebnisse an den Messstellen Elbe und Stör
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Substanzen werden in Gewässerproben zunehmend auch 
Rückstände dieser Abbauprodukte (Metaboliten) gefun-
den und beschrieben.

Anders als für die Ausgangsprodukte gibt es für die PSM-
Metaboliten	im	Oberflächenwasser	keine	umweltrechtli-
chen Bewertungskriterien. Um jedoch in Vorausschau auf 
künftige Messprogramme über die nötigen Kenntnisse zu 
verfügen und auf die analytischen Anforderungen vor-
bereitet zu sein, hat das LSH ein spezielles Verfahren zur 
quantitativen Bestimmung dieser Metaboliten etabliert. 
Grundlage	ist	die	Hochdruckflüssigkeitschromatogra-
fie	mit	massenspektrometrischer	Detektion	(HPLC-MS).	
Diese Methoden-Neuentwicklung wurde erforderlich, da 
die Metaboliten in der Regel wasserlöslicher sind als ihre 
Ausgangsverbindungen und damit nicht in bereits vorhan-
dene Analyseverfahren integriert werden können. Aktuell 
können nun im LSH insgesamt vierzehn Abbauprodukte 
quantifiziert	werden,	zu	denen	auch	die	Metabolite	der	
seit	langem	verbotenen	Pflanzenschutzmittel	Atrazin	und	
Dichlobenil gehören, aber auch die für Schleswig-Holstein 
bedeutenden Herbizide Metazachlor und Metolachlor. 
Metazachlor und Metolachlor werden vor allem in Raps- 
und Maiskulturen eingesetzt, die etwa 40 % der gesamten 
Ackerfläche	in	Schleswig-Holstein	ausmachen.

Im Zuge der Methodenentwicklung und -validierung ist 
eine Erprobung an realen Gewässerproben unbedingt 
notwendig, da die Vielzahl von natürlich vorkommenden 
organischen Stoffgruppen das Messsignal erheblich 
beeinflusst	und	es	somit	zu	fehlerhaften	Ergebnissen	
kommen kann. Für die ersten Untersuchungen wurden 
die Messstellen Elbe bei Brunsbüttel (Probenahmestelle in 
Strommitte) und Stör bei Heiligenstedten ausgewählt, bei 
denen es sich um Überblicksüberwachungsstellen gemäß 
EU-WRRL handelt. Die Probenahme durch das LLUR erfolg-
te 2015 monatlich.

Keine der insgesamt 24 Gewässerproben war frei von 
PSM-Metaboliten, wobei die Stör insgesamt etwas höhere 
Messwerte als die Elbe aufwies. 

Das Gros der in Elbe und Stör gefundenen Metabolite 
gehört in die Gruppe der sogenannten nicht relevanten 
Metaboliten (nrM), die derzeit human- und ökotoxikolo-
gisch als nicht bedeutend eingestuft werden. Zu den am 
häufigsten	nachgewiesenen	Verbindungen	gehören	die	
Sulfonsäurederivate der Herbizide Metazachlor (Meta-
zachlor ESA) und Metolachlor (Metolachlor ESA), die in 
jeder Probe in Gehalten oberhalb der Bestimmungsgrenze 
vorkamen (Höchstwert: Stör Januar und Februar; Meta-

zachlor-ESA: je 1 µg/l). Aber auch die Sulfonsäuren der 
beiden Herbizide Flufenacet und Dimethachlor wurden 
in einem Großteil der Proben detektiert. Während das 
Abbauprodukt des Terbuthylazins (Desethyltherbuthylazin) 
nur in der Elbe nachgewiesen wurde (drei Positivmessun-
gen; höchster Wert: 0,014 µg/l), lagen die Metabolite des 
Chloridazons nur in Einzelproben der Stör oberhalb der 
messtechnisch bedingten relativ hohen Bestimmungsgren-
zen von 0,1 bzw. 0,2 µg/l. Die Befunde stimmen sehr gut 
mit den Ergebnissen anderer Umweltlabore überein. Auch 
hier übersteigen die Konzentrationen der Metaboliten um 
ein Vielfaches die der Ausgangswirkstoffe, die in der Regel 
kaum messbar sind. 

Betrachtet man die Jahresverläufe der beiden Wirkstof-
fe Metazachlor und Metolachlor in der Elbe, so zeigt 
sich, dass die beiden Ausgangswirkstoffe hauptsächlich 
während bzw. kurz nach ihren jeweiligen Anwendungszeit-
räumen Herbst (Metazachlor: nach Aussaat Winterraps) 
und Frühjahr/Sommer (Metolachlor: nach Aussaat Mais) 
nachzuweisen waren. Die Konzentrationen überschritten 
jedoch vor allem beim Metazachlor nur knapp die jeweili-
ge Bestimmungsgrenze von 0,01 µg/l. Auf die Darstellung 
von	Metazachlor	in	der	Grafik	wurde	daher	verzichtet.	Im	
Gegensatz hierzu ließen sich die dazugehörigen Abbau-
produkte zu nahezu jeder Jahreszeit nachweisen. Die 
höchsten Konzentrationen wurden im Januar/Februar 
erreicht.

Zur	Bewertung	chemischer	Verunreinigungen	in	Oberflä-
chenwasser wird vom LLUR die EU-Wasserrahmenrichtlinie 
in	Verbindung	mit	der	Oberflächengewässer-VO	(Stand	
vom 20.6.2016) herangezogen, die für eine Vielzahl von 
Pflanzenschutzmitteln	Umweltqualitätsnormen	(UQN)	be-
nennt. Werden diese Jahresdurchschnittskonzentrationen 
überschritten, wird dem Gewässer ein schlechter chemi-
scher Zustand bzw. mäßiger ökologischer Zustand/Po-
tential beschieden und es müssen Maßnahmen zu seiner 
Verbesserung ergriffen werden. 

Im vorliegenden Fall der beiden Herbizide Metazachlor 
und Metolachlor lagen die beiden Jahresdurchschnitts-
konzentrationen in den untersuchten Gewässern deutlich 
unterhalb der zulässigen UQN. Für die beschriebenen 
meist höheren Gehalte der nicht relevanten Metaboliten 
ist eine rechtliche Bewertung nach Wasserrahmenrichtli-
nie	oder	Oberflächengewässerverordnung	zurzeit	nicht	
möglich. Die Substanzen besitzen jedoch in der Regel ein 
sehr viel geringeres ökotoxikologisches Potenzial als ihre 
Ausgangsverbindungen.
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Elbe Brunsbüttel: Metazachlor und seine Metaboliten 2015
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4  |  Daten – Zahlen – Fakten
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4  |  Zahlen – Daten - Fakten
Lebensmittelsicherheit

Lebensmittelsicherheit ist eine der tragenden Säulen des 
Verbraucherschutzes. Zu Recht werden hohe Anforde-
rungen an die Sicherheit von Lebensmitteln gestellt. Die 
Behörden vor Ort sind für die Lebensmittelüberwachung, 
die Entnahmen der Proben und Maßnahmen im Falle von 
Beanstandungen zuständig. Die Probennahme erfolgt 
nach einer risikoorientierten Probenplanung. Im Landes-
labor werden Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 
auf ihre Zusammensetzung, hygienische Beschaffenheit 
wie auch auf Rückstände und Kontaminanten untersucht. 
Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere der Schutz der 
Gesundheit. Aber auch Verunreinigungen, Verfälschungen, 
Täuschungen und Irreführung spielen heutzutage eine 
große Rolle. 

Im Jahr 2015 hat das Landeslabor insgesamt 10.511 
Proben untersucht. Neben dem zahlenmäßig hohen Anteil 
an sogenannten Planproben werden auch Verdachts-, 
Verfolgs- und Beschwerdeproben untersucht. 

Beanstandungen
Erwartungsgemäß liegen die Beanstandungsquoten bei 
den Planproben mit 18,1 % am niedrigsten. Verdachtspro-
ben werden bei Verdacht eines möglichen lebensmittel-
rechtlichen Verstoßes z.B. im Rahmen von Betriebskontrol-
len entnommen. Diese weisen eine Beanstandungsquote 
von 43,8 % auf. Bei Beschwerdeproben handelt es sich in 
der Regel um Verbraucherbeschwerden. Die Beanstan-
dungsquote dieser Proben ist mit 49,2 % ebenfalls relativ 
hoch. Verfolgsproben dienen der Nachkontrolle von 
Beanstandungen und wiesen in 2015 eine Beanstandungs-
quote von 27,2 % auf.

Bei den Beanstandungen handelt es sich insbesondere um 
Mängel der Kennzeichnung und Aufmachung. Darunter 
fallen z.B. fehlende Angaben von Zusatzstoffen oder All-
ergenen, fehlende mengenmäßige und falsche Angaben 
von Zutaten aber auch unzulässige gesundheitsbezogene 
Angaben, wie z.B. Aussagen über die Beseitigung von 
Körperschlacken, über eine effektive Reduzierung des 
Körperfettes oder über eine Erhöhung der Stressresistenz. 
16,8 % der Proben wiesen entsprechende Beanstandun-
gen auf. Bei 3,2 % der Proben wurden Verunreinigungen 
von	z.B.	Pflanzenschutzmitteln,	Kontaminanten	oder	auch	
Fremdkörpern festgestellt. Abweichungen bei der Angabe 
von Inhaltsstoffen, wie z.B. Vitaminen von den deklarierten 
Gehalten oder unzulässige Verwendungen von Zusatzstof-
fen wurden ebenfalls beanstandet. Diese Mängel in der 
Zusammensetzung machten 2,8 % aus. Verstöße gegen 
Regelungen	spezifischer	Produktverordnungen	wurden	
mit 3,8 % registriert.

Planproben

Verdachtsproben

Beschwerdeproben

Verfolgsproben92 %

3 %
3 %

2 %

Verteilung der Beanstandungen

Kennzeichnung/
Aufmachung

andere Verstöße

Zusammensetzung

Verunreinigungen

8

3

1
2

63%

14 %
11 %

12 %



25

Über das Internet gelangen vermehrt Produkte aus z.B. 
den USA auf den deutschen Markt. Erzeugnisse, welche 
in den Vereinigten Staaten von Amerika rechtmäßig im 
Verkehr sind, können aber Zutaten oder Auslobungen 
enthalten, welche den Anforderungen der europäischen 
Gesetzgebung nicht genügen.
In	den	USA	ist	dem	Verbraucherschutz	häufig	schon	
dadurch entsprochen, dass bei der Verwendung von 
gesundheitsbezogenen Angaben klar kenntlich gemacht 
wird, dass die getroffenen Aussagen nicht durch die 
amerikanische Behörde für Lebensmittelüberwachung 
und Arzneimittelzulassung (Food and Drug Administration   
FDA) bewertet wurden. In Europa hingegen gilt, wie oben 
beschrieben, das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. 
Die Werbung kann sich demnach grundlegend unter-
scheiden, ohne dass nach jeweiliger Rechtsauffassung ein 
Verstoß vorliegt. 
Sieben von acht Proben aus Nicht-EU-Staaten, die das Lan-
deslabor untersucht hat, enthielten Zutaten, die in Europa 
nur nach einem speziellen Zulassungsverfahren zur Bewer-
tung der Sicherheit in den Verkehr hätten gebracht werden 
dürfen. Bei diesen Zutaten handelt es sich um sogenannte 
„neuartige Lebensmittel und Zutaten“ (Novel Food). Dabei 
handelt es sich um Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, 

die vor dem 15. Mai 1997 noch nicht in nennenswertem 
Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen 
Verzehr verwendet wurden. Liegen den Behörden kei-
ne Informationen darüber vor, dass eine Zutat oder ein 
Lebensmittel vor diesem Stichtag in Europa üblich war, so 
ist das Lebensmittel mit dieser Zutat als nicht verkehrsfähig 
zu beurteilen. 
Eine Überprüfung des Novel Food-Status wurde zum 
Beispiel	für	pflanzliche	Extrakte	durchgeführt,	welche	
üblicherweise bisher nicht in Lebensmitteln verwendet 
werden, wie z.B. aus der Juckbohne Mucuna pruriens. 
Auch werden Substanzen eingesetzt, deren Arzneimittelzu-
lassung abgelaufen ist, oder die aufgrund ihres geringen 
Nutzens nicht als Arzneimittel zugelassen wurden (z.B. 
Picamilon, Vinpocetin). 
Huperzin A zum Beispiel kommt natürlicherweise in eini-
gen Bärlapp-Arten vor und soll eine Schutzfunktion für 
Nervenzellen ausüben. Isoliert und hochangereichert wur-
de es in einem Präparat eingesetzt, welches dem Sportler 
helfen soll, Trainingseinheiten besser durchzuhalten. Auch 
die anderen Substanzen werden als Hilfe zur Trainings-
fokussierung und zur Verbesserung des Muskel“pumps“ 
beworben. Dabei handelte es sich sämtlich um Angaben, 
welche nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechen. 

Infobox 1  |  Sportlernahrung aus dem Internet
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Warengruppen
Betrachtet	man	die	Beanstandungshäufigkeiten	einzelner	
Warengruppen von Lebensmitteln, die in Schleswig-Hol-
stein in den Verkehr gebracht werden, ergibt sich folgen-
des Bild:

Besonders auffällig sind die Beanstandungsquoten bei 
den	Fruchtsäften	und	alkoholfreien	Getränken,	den	Konfi-
türen und süßen Brotaufstrichen sowie den weinähnlichen 
Getränken, Bier und bierähnlichen Getränken. Im Vergleich 
zum Vorjahr sind hier die Mängel zum Teil beachtlich 
gestiegen. Dies liegt insbesondere an neuen Anforderun-
gen, die sich aus der Lebensmittelinformationsverordnung 
(Verordnung VO (EU) 1169/2011 betreffend die Informa-
tion der Verbraucher über Lebensmittel - LMIV) ergeben, 
die seit dem 13. Dezember 2014 in Kraft ist. Mit der LMIV 
wurden europaweit verbindliche neue Regelungen zu 
Kennzeichnung, Aufmachung, Bezeichnung und Werbung 
festgelegt. Viele der Beanstandungen sind darauf zurück-
zuführen, dass noch nicht alle Neuerungen umgesetzt 
wurden.

Insbesondere die Auslobung von Allergenen im Zutaten-
verzeichnis führt immer wieder zu Beanstandungen. Beim 
Bier betrifft dies u.a. das Gerstenmalz als Zutat. Bei 14 von 
58 Proben fehlte diese Angabe. Auch die Angabe zum 
Herstellungsort	ist	verpflichtend.	Hier	wurde	durch	unklare	
oder nicht eindeutige Angabe zur Herkunft des Bieres eine 
mögliche Irreführung des Verbrauchers festgestellt.
Rückschlüsse auf Probleme bei der Herstellung von Bieren 
konnten bei 10 Proben gezogen werden. Erhöhte Milch-
säuregehalte führten zu einem abweichenden sauren Ge-
schmack – das sprichwörtlich „saure Bier“. Je nach Stärke 
der Abweichung wird es als wertgemindert oder verdor-
ben beurteilt. Verantwortlich hierfür sind in der Regel 
Milchsäurebakterien, die aufgrund mangelnder Hygiene 
im Herstellerbetrieb die Bierqualität beeinträchtigt.

Immer wieder Thema in den Medien ist die nicht korrekte 
Bezeichnung von Lebensmitteln bezüglich ihrer verwendeten 
Tierart,	sei	es	das	Pferdefleisch	in	der	Lasagne,	die	Seezunge	
im Restaurant, die keine ist oder der Scampispieß aus Garne-
len. 
Das Landeslabor beschäftigt sich regelmäßig mit diesem Auf-
gabenfeld, über geplante Serienuntersuchungen sowie über 
anlassbezogenen Einzelproben.
Mit der Methode der PCR (ein Verfahren bei dem das Erbgut, 
z. B. eines Fleischstücks, isoliert, künstlich vervielfältigt und 
dann entweder, nach Sequenzierung, über Datenbanken oder 
artspezifisch	identifiziert	wird)	wurden	im	Jahr	2015	insgesamt	
56 Proben untersucht. 

Eine Serienuntersuchung nahm 16 Fische aus der Gastro-
nomie unter die Lupe. Hier waren ausnahmslos alle Proben 
richtig gekennzeichnet. Innerhalb einer weiteren Untersu-
chungsserie wurden 14 Wildproben untersucht, wobei sich 
ein Damwild als Rotwild herausstellte. Beanstandet wurden 
außerdem eine Probe Scampis, bei der es sich um Garnelen 
handelte,	Entenfleisch,	das	als	Huhn	identifiziert	wurde	sowie	
zwei Erzeugnisse bei denen die Tierarten Rind und Schaf nicht 
richtig gekennzeichnet wurden. 
Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis für die Hersteller und die 
Gastronomie in Schleswig-Holstein.

Infobox 2  |  Tierarten
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Auch	bei	den	Konfitüren	und	süßen	Brotaufstrichen	wurde	
der Großteil der untersuchten Proben aufgrund von 
Kennzeichnungsmängeln	auffällig.	Ein	häufiger	Kennzeich-
nungsfehler bezieht sich hier z.B. auf die Deklaration des 
Zuckergehaltes.	Gelierzucker	wird	häufig	nur	als	„Zucker“	
oder „2:1 Zucker“ gekennzeichnet. Da es sich bei Gelier-
zucker aber um eine „zusammengesetzte Zutat“ handelt 
muss jede einzelne dieser Zutaten aufgeführt werden. 
Häufig	enthält	Gelierzucker	z.B.	die	Konservierungsstoffe	
Sorbinsäure/Sorbat. 

Die Beanstandungsquote von 71 % bei den Nahrungser-
gänzungsmitteln, der Sportlernahrung, den Schlankheitsdi-
äten und der Säuglingsnahrung ist weiterhin unverändert 
hoch. Auch hier handelt es sich vielfach um Kennzeich-
nungsmängel, die sich insbesondere auf die Werbung 
mit nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben der 
Produkte beziehen. Nährwert- und gesundheitsbezoge-
ne Angaben in der Werbung und Kennzeichnung von 
Lebensmitteln, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, 
sind aber nur zulässig, wenn sie durch die „Health-Claims-
Verordnung“ der EU ausdrücklich zugelassen sind. Hier gilt 
also das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt; das heißt, 
Angaben die nicht durch den Gesetzgeber zugelassen 
wurden, dürfen nicht verwendet werden. Hierdurch trägt 
die Verordnung in hohem Maße zum Verbraucherschutz 
bei und sorgt dafür, dass jede freiwillige Angabe auf ei-
nem Lebensmittel innerhalb der EU eindeutig, präzise und 
begründet ist, um es dem Verbraucher zu ermöglichen, 
fundierte und sinnvolle Entscheidungen zu treffen.

Mikrobiologie
Lebensmittelbedingte Krankheitsfälle können von einer 
Vielzahl bakterieller, viraler und parasitärer Erreger oder 
durch sie gebildete Gifte verursacht werden und gehen 
häufig	mit	Hygienemängeln	einher.

Mikrobiologische Untersuchungen spielen daher eine be-
sondere Rolle in der Lebensmittelsicherheit. Im Jahr 2015 
wurden insgesamt 4.826 Proben untersucht. Die Proben-
arten waren vielfältig und umfassen neben Fleisch- und 
Fleischerzeugnissen, Feinkostprodukte, feine Backwaren, 
Rohkostsalate, Fisch und Fischerzeugnisse, Milch- und 
Milchprodukte, Käse aber auch Bier und Speiseeis. Es wur-
den 568 (11,8 %) Proben beanstandet, wobei eine Reihe 
von Produkten verschiedene Verstöße aufwiesen, so dass 
die Beanstandungsquote insgesamt bei 15,2 % lag. 

Listeria monocytogenes ist eine pathogene Keimart, die 
auf einer Vielzahl von Lebensmitteln vorkommen kann und 
bereits nach Aufnahme weniger Keime zu einer Erkran-
kung	führen	kann.	Die	Häufigkeit	von	Infektionen,	die	
durch diesen Keim verursacht werden, hat in den letzten 
Jahren zugenommen. Als Risikogruppen gelten vor allem 
kleine Kinder, ältere Menschen und Schwangere. Der 
gesetzlich geregelte Wert liegt bei ca. 100 KbE/g Lebens-
mittel (KbE = Koloniebildende Einheit) und gilt auch als 
minimale infektiöse Dosis dieses Keims.

Von 2.622 untersuchten Proben erwiesen sich im Rahmen 
qualitativer Untersuchungen 196 Lebensmittel als posi-
tiv (7,5%). Ein zum Vorjahr vergleichbarer Wert (6,9%). 
Betroffen war eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensmittel 
wie	z.B.	Geflügelfleisch,	Hackfleisch,	Wurstwaren,	Fisch	
und Feinkostsalate. Damit zeigte sich erneut, dass Listerien 
nicht nur in der Umwelt, sondern auch in vielen Lebensmit-
teln weit verbreitet sind.

Werte über 100 KbE/g Lebensmittel wurden in 17 Proben 
ermittelt:
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Listeria monocytogenes wird insbesondere in rohen 
Lebensmitteln tierischer Herkunft nachgewiesen. Das 
Erkrankungsrisiko durch verzehrsfertige Lebensmittel ist 
höher als durch rohe, unzubereitete Lebensmittel, die 
noch erhitzt werden.

Die	häufigsten	Erreger	von	Lebensmitteln	bedingten	Er-
krankungen sind weiterhin Salmonellen und Campylobac-
ter, wobei Campylobacter den Salmonellen in den letzten 
Jahren den Rang abgelaufen hat. 

10 von 164 untersuchten Lebensmitteln waren 2015 
positiv (2014: 17 von 282). Betroffen waren ausschließlich 
Geflügelfleischproben.	Rohes	Geflügel	ist	damit	wieder	
einmal Spitzenreiter der mit pathogenen Keimen belaste-
ten Lebensmittel.

Multiresistente Keime
Der Nachweis von Antibiotika resistenten Mikroorganis-
men in Lebensmitteln hat in den letzten Jahren an Be-
deutung zugenommen. Insbesondere MRSA (Methicillin 
resistenter Staphylococcus aureus) rückten in den Mittel-
punkt der Überwachung. 

Im Berichtsjahr wurden 299 Proben untersucht, von denen 
sich 19 (6,4%) als positiv erwiesen. Die Nachweisrate liegt 
damit etwas unter der des Vorjahres (8,0%)   eine statis-
tisch belegbare Tendenz lässt sich daraus jedoch nicht ab-
leiten. Als Lebensmittel waren ausschließlich rohes Fleisch 

von	Rindern,	Schweinen	und	Geflügel	betroffen.	Bei	
Lebensmitteln, die in der Regel vor Verzehr erhitzt werden, 
ist das Risiko einer Aufnahme lebender MRSA allerdings 
nahezu ausgeschlossen.

Eine andere bedeutende Gruppe multiresistenter Keime 
sind ESBL-bildende Bakterien. Die Abkürzung steht für 
„extended-spectrum beta-lactamases“ (Beta-Laktamasen 
mit erweitertem Wirkungsbereich). Bekannte Beispiele 
sind Salmonellen und Escherichia coli. Sie gehören zur 
Familie der Enterobacteriaceen. Ihre Enzyme können nicht 
nur Penicilline, sondern auch moderne Cephalosporine 
der 3. und 4. Generation zerstören. Die Gene, die diese 
Eigenschaft vermitteln, sind auf mobilen genetischen 
Elementen lokalisiert, so dass sie leicht zwischen verschie-
denen Bakterienarten ausgetauscht werden können. 

Geklärte Biere, abgefüllt in Flaschen oder Fässern, sind 
erfahrungsgemäß nahezu keimfrei. Daran gemessen sollte 
aus Schankanlagen entnommenes Bier mikrobiologisch 
vergleichbar beschaffen sein, sofern die Schankanlage 
sachgerecht betrieben wird. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass sich unter geeigneten Bedingungen Schankbie-
re mit weniger als 1000 Keimen/ml realisieren lassen. 
Höhere Werte deuten auf Schwächen im Hygienekonzept 
hin.	Häufig	sind	beispielsweise	die	Reinigungsintervalle	
zu lang gewählt. Bei Werten zwischen 1000 Keime/ml bis 
10.000 Keime/ml wird zwar noch von einer annehmbaren 
Situation gesprochen. Eine Verkürzung der Reinigungsin-
tervalle wäre dennoch anzuraten.
Werte über 10.000 KbE/ml sollten unmittelbar eine
sachgerechte Reinigung mit anschließender Erfolgskontrolle 

zur Folge haben. Im Übrigen sind bei diesen Keimgehalten 
bereits	häufig	sensorische	Abweichungen	festzustellen.	
2015 wurde im Rahmen einer gesonderten Probenan-
forderung insgesamt 47 Bierproben aus Schankanlagen 
mikrobiologisch und sensorisch untersucht. Sensorisch wa-
ren alle Probe einwandfrei. Allerdings enthielten 25 (53%) 
der Biere deutlich mehr als 1000 Keime/ml und wurden in 
ihrer mikrobiologischen Beschaffenheit als unbefriedigend 
bewertet. Ursache der höheren Verkeimungen ist – wie 
oben dargestellt – in der Regel ein unzureichender Reini-
gungszustand	der	Schankanlage,	häufig	bedingt	durch	zu	
große Reinigungsintervalle. Hinweise auf das Vorkommen 
krankmachender Keime ergaben sich hingegen nicht.

Infobox 3  |  Schankanlagen
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Eine zunehmende Resistenzbildung ähnlich den MRSA ist 
demzufolge auch hier zu beobachten.

ESBL-bildende Bakterien sind nicht nur in Krankenhäu-
sern, sondern mittlerweile auch bei Tieren nachgewie-
sen worden. Dabei handelt es sich sowohl um harmlose 
Darmbakterien (sog. kommensale Keime) als auch um 
krankmachende Keime wie Salmonella oder Shigtoxinbil-
dende Escherichia coli (STEC). Im Berichtsjahr wurden 265 
Lebensmittel aus dem Planprobenkontingent, 13 Ver-
dachtsproben, 8 Beschwerdeproben, 22 Verfolgsproben 
und 45 Proben im Rahmen des Zoonosenprobenmonito-
rings auf ESBL untersucht. 

Insgesamt konnten bei 40 Proben ESBL-verdächtige Keime 
isoliert werden. 11 % der untersuchten Lebensmittelpro-
ben sind demnach mit ESBL belastet. Alle verdächtigen 
Isolate werden zu einer endgültigen Bestätigung an das 
nationale Referenzlabor (NRL) im Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) in Berlin geschickt.

Rückstände und Kontaminanten
Pflanzen	werden	während	ihrer	Produktion	mit	Pflanzen-
schutzmitteln behandelt, Tiere müssen wegen Erkran-
kungen mit Tierarzneimitteln behandelt werden. Zum 
Schutz des Verbrauchers vor überhöhten Rückständen 
sind Wartezeiten für die verschiedenen Substanzen und 
Behandlungen festgelegt.

Neben	den	aus	der	direkten	Behandlung	von	Pflanzen	und	
Tieren resultierenden Rückständen können Lebensmittel 
auch unerwünschte Stoffe (Kontaminanten) enthalten. 
Diese können aus den Umweltmedien (Wasser, Boden, 
Luft) stammen oder aber auch bei der Verarbeitung der 
pflanzlichen	und	tierischen	Lebensmittel	entstehen.
Die Untersuchungen sind überwiegend eingebunden in 
bundes- und europaweite Kontrollprogramme zur Über-
prüfung der Einhaltung der Rechtsvorgaben sowie zur 
Ermittlung der ursachen- oder verbraucherorientierten 
Schadstoff- bzw. Rückstandssituation

Probenarten/Untersuchungen Anzahl Proben

Untersuchungen auf Pestizidrückstände und org. Kontaminanten

pflanzliche	Lebensmittel	(Planproben,	Monitoring,	Beschwerdeproben) 352
tierische Lebensmittel (Planproben, Monitoring, Exportproben) 103
Nationaler Rückstandskontrollplan 114
Untersuchung	von	Räucherfischen	auf	PAK 19
Dioxinuntersuchungen in tierischen Lebensmitteln 67

Elementanalytik und Radioaktivität
Lebensmittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 587
Nahrungsergänzungsmittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 33
Bedarfsgegenstände (Planproben, Monitoring, BÜP) 123
Nationaler Rückstandskontrollplan 154
Muscheln (Planproben, Muschelgewässer- Monitoring) 15
Radioaktivität 12
Beschwerde-, Verdachts- und Verfolgsproben 17
Exportproben 15

Tierarzneimitteluntersuchungen (einschl. Algentoxine)
Lebensmittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 28
Nationaler Rückstandskontrollplan (Planproben, Verdachts- und Verfolgsproben, 
chemische Untersuchungen bei positivem Hemmstofftest)

2.003

Algentoxinuntersuchungen (einschl. Muschelgewässer-Monitoring) 250
Exportproben 18
insgesamt 3.910



Die	Untersuchung	pflanzlicher	Lebensmittel	auf	
Rückstände	an	Pflanzenschutzmitteln	erfolgt	für	eine	
Vielzahl an Pestiziden mit der Multimethode QuEChERS, 
mit der die gleichzeitige Bestimmung von 440 
unterschiedlichen Wirkstoffen an zwei verschiedenen 
Messsystemen (LC-MSMS für polarere Wirkstoffe und GC-
MSD	für	leichtflüchtigere	Wirkstoffe)	möglich	ist.	Einige	
Wirkstoffe sind jedoch derartigen Multimethoden nicht 
zugänglich und können nur mit Einzelmethoden valide 
bestimmt werden, so z.B. Glyphosat, Dithiocarbamat und 
Ethephon.	Insgesamt	wurden	344	pflanzliche	Lebensmittel	
untersucht, davon 327 Proben auf das Multispektrum 
an	Pflanzenschutzmitteln,	42	Proben	auf	Rückstände	
des Herbizids Glyphosat, 36 Proben auf Rückstände des 
Pflanzenwachstumsregulator	Ethephon	und	18	Proben	auf	
Rückstände an Dithiocarbamat. 

In 218 Proben (63 %) waren dabei keine 
Rückstände von Pestiziden unterhalb der jeweiligen 
Laborbestimmungsgrenze nachzuweisen, 128 Proben 
(37 %) enthielten Rückstände in zulässigen Mengen und 
lediglich 1 Probe (0,3 %) wies unzulässig hohe Rückstände 
auf. 

Im Vergleich zu den Vorjahren ist somit die Anzahl an 
Proben, die die gesetzlichen Höchstmengen überschreiten, 
stetig gesunken. Die Anzahl an Proben mit Rückständen 
in zulässigen Mengen ist von 2012 zu 2015 von 63 % auf 
37 % zurückgegangen. Die geringfügige Differenz der 
Zahlenabfolge für das Berichtsjahr 2013 (gegraut) mag 
ursächlich in der geringeren Probenzahl für dieses Jahr im 
Vergleich zu den anderen Jahren mit durchschnittlich 325 
Proben liegen.

66 % der Proben kamen aus Deutschland, 32 % stammten 
aus Schleswig-Holstein, davon waren 9 % Spargel, 16 
% Erdbeeren, 10 % Kartoffeln sowie 21 % Kohlarten 
wie Weiß- und Rotkohl, Blumen- und Wirsingkohl und 
Kohlrabi. In 66 % der Proben wurden keine Rückstände an 
Pflanzenschutzmitteln,	in	34	%	Rückstände	in	zulässigen	
Mengen festgestellt.

Bei der einen Probe mit unzulässig hohen Rückständen 
handelte es sich um „Gojibeere getrocknet“ aus 
China. Hier wurde der Höchstgehalt des Rückstands 
Acetamiprid auch nach Berücksichtigung einer nach EU-
rechtlichen Vorgaben geltenden Messunsicherheit von 
50 % überschritten, so dass die lebensmittelrechtliche 
Beurteilung zu einer Beanstandung führte. Neben 
Acetamiprid wurden zwölf weitere Wirkstoffe in zulässigen 
Mengen nachgewiesen. Für konventionell angebaute 
Gojibeeren ist ein derartiger Befund durchaus üblich.

Generell	müssen	Kulturpflanzen	vor	schädigenden	
Einflüssen	tierischer	Organismen,	Schadpilzen,	
Schadpflanzen	etc.	geschützt	werden.	Die	Anwendung	
mehrerer Wirkstoffe kann unterschiedliche Ursachen 
haben: Verschiedenartige Schaderreger erfordern 
u.U. verschiedenartige Wirkstoffe oder aber es 
müssen zur Vermeidung von Resistenzbildungen pro 
Vegetationsperiode verschiedene Wirkstoffe gegen den 
gleichen Schaderreger verwendet werden.

Die Rückstandssituation beschränkte sich in mehreren 
Fällen nicht auf eine einzelne Substanz, sondern es 
wurden vor allem bei Erdbeeren und Äpfeln aber 
auch bei Weintrauben und vereinzelt bei Kopfsalat 
Mehrfachrückstände festgestellt. 

Infobox	4		|		Pflanzenschutzmittelrückstände	in	pflanzlichen	
  Lebensmitteln

Jahr Proben Proben ohne Rückstände (%) Proben mit Rückständen  
< Höchstgehalt (%)

Proben mit Rückständen  
> Höchstgehalt (%)

2015 344 63 37 0,3

2014 327 48 51 0,9

2013 219 52 47 1

2012 305 36 63 1
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Rückstandssituation	der	Jahre	2012	–	2015	in	pflanzlichen	Lebensmitteln



Im Untersuchungszeitraum wurden 64 verschiedene 
Pestizide nachgewiesen. Dabei waren Fludioxonil, 
Cyprodinil, Boscalid, Fenhexamid und Azoxystrobin die 
am	häufigsten	detektierten	Pestizide,	die	alle	als	Fungizide	
mit unterschiedlichsten Wirkweisen eingesetzt werden. 
Derartige Wirkstoffe töten Pilze oder ihre Sporen ab oder 
verhindern ein Pilzwachstum für die Zeit ihrer Wirksamkeit.

 

Jahr Proben Proben ohne Rückstände (%) Proben mit Rückständen  
< Höchstgehalt (%)

Proben mit Rückständen  
> Höchstgehalt (%)

2015 344 63 37 0,3

2014 327 48 51 0,9

2013 219 52 47 1

2012 305 36 63 1
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andere 1 1  1

Apfel Deutschland 12 1  11 2 5 2 1 1

Apfel andere 4 3  1 1

Erdbeere Deutschland 21 2  19 2 7 5 3 2

Weintraube andere 4 4 1 1 1 1

Kopfsalat Deutschland 6 2 4  1 1 1
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Mehrfachrückstände von ausgewählten Obst- und Gemüsesorten

Pestizide	in	pflanzlichen	Lebensmitteln	–	Häufigkeit	der	Nachweise
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Lebensmittelassoziierte Viren
Die Diagnostik im Bereich der durch Viren bedingten 
Lebensmittelinfektionen hat an Bedeutung gewonnen. 
Zu den durch Lebensmittel übertragbaren Viren gehören 
neben den Noroviren unter anderem das Hepatitis A-Virus 
und Rotaviren. Viren können sich zwar nicht außerhalb ei-
nes lebenden Wirtes vermehren, bleiben aber besonders 
unter gekühlter Lagerung von Lebensmitteln lange aktiv.

Insbesondere	in	Einrichtungen	mit	„Massen“verpflegung	
sind immer wieder größere Ausbrüche zu beobachten. 
Dabei werden unterschiedlichste Lebensmittel mit derarti-
gen Ausbrüchen in Verbindung gebracht. Dies betrifft z.B. 
Muscheln,	verschiedene	pflanzliche	Lebensmittel	(Salate,	
Beerenfrüchte), aber auch Trinkwasser und Eiswürfel. 

Im Berichtsjahr 2015 wurden 113 Untersuchungen von 
Einzelproben mittels Real-Time-PCR durchgeführt. Alle Pro-
ben wurden auf das Norovirus untersucht, in einigen Fällen 
wurden außerdem Untersuchungen auf Hepatitis-A-Viren 
durchgeführt. In keinem Fall wurden Viren nachgewiesen.

Bakteriologische Fleischuntersuchung
Die bakteriologische Fleischuntersuchung dient vor allem 
der	Identifizierung	bakterieller	Krankheitserreger	und	des	
Nachweises	einer	Verderbnisflora	am	Schlachttierkörper.	
Aus diesem Grunde hat sie im gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz und auch für die Lebensmittelsicherheit einen 
wichtigen Stellenwert. Eine bakteriologische Fleischun-
tersuchung wird im Rahmen der amtlichen Fleischunter-
suchungen eingeleitet, wenn pathologisch-anatomische 
Veränderungen am Schlachttierkörper beobachtet werden 
bzw. bereits am lebenden Tier Auffälligkeiten festgestellt 
werden konnten. Teile von Muskulatur, Leber, Niere, Milz 
und Lymphknoten werden dann zu weitergehenden Unter-
suchungen ins Landeslabor eingesandt. 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 494 Proben eingeschickt. 
Dabei handelte es sich vorwiegend um Proben vom Rind 
(459). Vom Schwein wurden 34 Proben eingesandt vom 
Kalb eine. Pathogene Keime z.B. Salmonellen wurden nicht 
nachgewiesen werden.

Zur amtlichen bakteriologischen Fleischuntersuchung ge-
hört auch stets eine Untersuchung auf Hemmstoffe. Unter 
dem Begriff „Hemmstoffe“ werden allgemein Tierarznei-
mittel mit antimikrobieller Wirkung verstanden. Fleisch von 
Tieren, das Hemmstoffe enthält, darf nicht in die Nah-
rungsmittelkette gelangen. Von insgesamt 494 Schlachttie-
ren wurden keine positiv auf Hemmstoffe getestet.
Zusätzlich wird die Untersuchung auf Hemmstoffe durch 

den nationalen Rückstandskontrollplan abgedeckt. 0,5 
% aller Schlachtrinder und Schlachtschweine sowie 2 % 
aller Schlachtkälber werden stichprobenartig beprobt. 
Im Berichtsjahr wurden 5.475 Proben untersucht. Dazu 
wird jedem Schlachttierkörper Niere und Muskulatur als 
Untersuchungsmaterial entnommen. Hemmstoffbelastun-
gen wurden einmal in der Niere eines Rindes nachgewie-
sen, sowie viermal in Schweinenieren und zweimal in der 
Muskulatur von Schweinen. Solche Befunde sind Hinweise, 
dass die gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeiten für 
verabreichte Tierarzneimittel mit antibiotischer Wirkung 
nicht eingehalten wurden. Darüber hinaus wurden im Fall 
eines Rinds bei chemischen Nachuntersuchungen bean-
standenswerte Rückstandsmengen eines Arzneimittels aus 
der Gruppe der nichtsteroidalen Antiphlogistika (Ent-
zündungshemmer)	in	Niere	und	Muskulatur	identifiziert.	
Derartiges Fleisch ist für den menschlichen Genuss nicht 
geeignet.
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Tiergesundheit

Die Diagnostik von Tierseuchen und anderen infektiösen 
Tierkrankheiten zählt zu den zentralen Aufgaben des 
Landeslabors. Hierbei ist neben Nachweisverfahren von 
Krankheitserregern, die auf den Menschen übertragbar 
sind (Zoonoseerreger), auch die Diagnostik von Erregern 
anzeige-	und	meldepflichtiger	Erkrankungen	von	Tieren	
etabliert. Diese werden im Rahmen von landes- und bun-
desweiten Monitoring-Programmen zur Früherkennung 
und Kontrolle im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung un-
tersucht. Als weiterer Schwerpunkt werden Proben kranker 
oder verendeter Haus- und Wildtiere zur Abklärung der 
Krankheits- oder Todesursachse auf ein breites Erreger-
spektrum untersucht. 

Als	anzeigepflichtige	Tierkrankheiten	konnten	in	zwei	Fäl-
len Rauschbrand (Clostridium chauvoei), in 18 Fällen Rin-
dersalmonellose und in 50 Fällen Amerikanische Faulbrut 
der Bienen (Paenibacillus larvae) nachgewiesen werden. 
Bei	weiteren	Untersuchungen	diverser	anzeigepflichtiger	
Tierseuchen wurden erfreulicherweise keine positiven 
Nachweise	geführt:	252	Proben	auf	Geflügelpest,	2.128		
Proben neben dem Monitoring molekularbiologisch und 
1.550 Proben serologisch auf Blauzungenkrankheit sowie 
44 Proben auf Tollwut erwiesen sich als negativ.

Bei	den	meldepflichtigen	Tierkrankheiten	erfolgten	8	
Nachweise von Listeria monocytogenes aus verschiedenen 
Tierarten, 77 Nachweise von Salmonellen, hauptsächlich 
bei Schweinen, zwei Fälle von Tularämie (Francisella tula-
rensis) bei Feldhasen und sechs Nachweise von Q-Fieber 
(Coxiella burnetii) aus Rinderaborten. Der Fuchsbandwurm 
(Echinococcus multilocularis) wurde in vier Rotfüchsen 
detektiert.

Monitoringprogramme
Aviäre Influenza
Europaweit gab es, vor allem im ersten Halbjahr 2015, 
verschiedene	Nachweise	von	Geflügelpest	(hochpatho-
gene	aviäre	Influenza,	HPAI).	InSchleswig-Holstein	war	
im	ganzen	Jahr	kein	Ausbruch	dieser	anzeigepflichtigen	
Tierseuche zu verzeichnen. Zur Überwachung und Früher-
kennung wurden, wie bereits in den Vorjahren, intensive 
Monitoringprogramme	bei	Hausgeflügelbeständen	und	
Wildvögeln durchgeführt. 

Für	das	Hausgeflügelmonitoring	wurden	insgesamt	297	
von den Kreisen eingesandte Blutproben auf Antikörper 
gegen	Influenza	A-Viren	und	16	Organproben	auf	das	
Virusgenom untersucht.

Die Überwachgung der Wildvögel erfolgte mit einem pas-
siven (Totfunde und Kotproben) sowie aktiven (Tupfer von 
erlegten Wildvögeln) Monitoring. 

Salmonellen
Im Rahmen des Monitoringprogramms für Salmonellen bei 
Hausgeflügel	wurden	insgesamt	667	Proben	von	Legehen-
nen, Masthühnchen, Puten und Gänsen untersucht. Dabei 
erfolgten keine amtlichen Nachweise von Salmonellen.

Bluetongue Disease (Blauzungenkrankheit)
Bei der Blauzungenkrankheit waren 2015 zwei voneinan-
der unabhängige Geschehen zu beobachten. Zum einen 
breitete sich in Südeuropa das Bluetongue-Virus (BTV) 
Serotyp 4, langsam nach Norden aus. Es wurden regelmä-
ßig Nachweise in Griechenland, Rumänien und Ungarn 
verzeichnet. Im November 2015 wurde das Virus auch in 
Österreich detektiert. Zum anderen wird seit September 
2015 wieder BTV 8 in Frankreich nachgewiesen, die Res-
triktionszonen reichen bis nahe an die deutsche Grenze 
heran. In Schleswig-Holstein konnte die BTV-Freiheit 
durch die Untersuchung von Monitoringproben bestätigt 
werden. Alle Proben von 119 Tieren aus 42 Beständen 
präsentierten sich mit negativem Ergebnis.

Schweinepest
Entsprechend der Vorjahre gab es 2015 im Baltikum 
und in Polen Nachweise von Afrikanischer Schweinepest 
bei Haus- und Wildschweinen. Da das Risiko einer Ver-
schleppung nach Westen kontinuierlich besteht, wurde 
das bereits in den Vorjahren etablierte Monitoring zur 
Frühwarnung und Kontrolle von Afrikanischer (ASP) und 
Klassischer Schweinepest (KSP) fortgeführt. Da eine 
klinische	Unterscheidung	der	beiden	anzeigepflichtigen	
Seuchen nicht möglich ist, wird ein Monitoring für beide 
Krankheiten parallel durchgeführt. Die Untersuchungszah-
len im Verlauf der Jahre werden in nachfolgender Tabelle 
dargestellt. 

Jahr aktiv passiv

2013 0 192

2014 123 261

2015 265 67

Jahr ASP KSP

Wild-
schwein

Haus-
schwein

Wild-
schwein

Haus-
schwein

2013 123 21 386 641

2014 1.382 1.845 1.383 2.545

2015 864 1.965 864 2.771
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Aujeszky-Krankheit
Antikörper gegen das Virus der Aujeszkyschen Krankheit 
wurden 2015 bei in Schleswig-Holstein erlegten Wild-
schweinen (599 Untersuchungen) nicht nachgewiesen. 
Auch bei Hausschweinen gab es weder Virus-, noch 
Antikörpernachweise, sodass der Status der Freiheit von 
Aujeszkyscher Krankheit weiterhin gesichert ist.

TSE (BSE/Scrapie)
Die Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) bei Rin-
dern wie auch die Traberkrankheit (Scrapie) bei Schafen 
und Ziegen gehören zur Gruppe der Transmissiblen 
Spongiformen Enzelopathien (TSE) und zählen zu den an-
zeigepflichtigen	Tierseuchen.	In	Schleswig-Holstein	wurde	
der letzte positive BSE-Fall im Jahr 2005 und der letzte 
Scrapie-Fall 2011 amtlich festgestellt. 

Mit der Verordnung zur Änderung der TSE-Überwa-
chungsverordnung und zur Aufhebung der BSE-Untersu-
chungsverordnung vom 21. April 2015 wurde daher die 
BSE-Untersuchungsverordnung aufgehoben, wodurch 
die	verpflichtende	systematische	Untersuchung	der	
gesundgeschlachteten Rinder auf BSE entfällt. Werden 
Tiere, welche über 48 Monate alt sind, der Notschlachtung 
zugeführt, ist jedoch eine entsprechende Untersuchung 
auf BSE durchzuführen. Außerdem wird eine Untersu-
chung bei den über 48 Monate alten verendeten Rindern 
durchgeführt.

Schafe und Ziegen, die über 18 Monate alt sind, werden 
EU-weit im Rahmen von so genannten Monitoring-Pro-
grammen stichprobenweise auf das Vorkommen von TSE 
untersucht. Auch die Zahl nachgewiesener Scrapie-Fälle 
ist	rückläufig.	In	Schleswig-Holstein	wurde	2009	und	2011	
jeweils ein Scrapie-Fall amtlich registriert.

Schafe und Ziegen, die über 18 Monate alt sind, werden 
EU-weit im Rahmen von Monitoringprogrammen stichpro-
benweise auf das Vorkommen von TSE untersucht. Im Be-
richtszeitraum wurden im Landeslabor insgesamt 20.255 
Rinder einem BSE-Test unterzogen und an 2.368 Schafen 
und Ziegen wurden TSE-Untersuchungen durchgeführt. 
Alle Ergebnisse waren negativ.

Veterinärmedizinische Diagnostik
Der Bereich der veterinärmedizinischen Diagnostik um-
fasst die Pathologie, Parasitologie, Bakteriologie, Virologie, 
Molekularbiologie und Serologie. Insgesamt wurden in 
2015, neben knapp 700.000 im Rahmen der Bekämp-
fungsprogramme  für Bovines Herpesvirus Typ 1 (BHV1) 
und Bovine Virusdiarrhoe (BVD) untersuchten Proben, ca. 

70.000 Einzelproben mit unterschiedlichen Anforderun-
gen bearbeitet und 1.143 Sektionen durchgeführt. 

Pathologie und Parasitologie
In der Pathologie wurden insgesamt 1060 Tierkörper, 83 
Aborte und 240 Organe seziert und histologisch beurteilt. 
Eine parasitologische Differentialdiagnostik erfolgte an 
insgesamt 1.771 Proben.

Tierart Sektion 
(Tierkörper)

Sektion
(Feten)

Organein-
sendungen

Parasitologie
(Kotproben, Tier-

körper, Organe)

Schwein/
Ferkel

457 30 63 430

Rinder/
Kälber

181 39 142 597

Schafe/
Ziegen

64 12 9 120

Pferde/
Fohlen

21 2 17 239

Geflügel 66 - - 70

Zoo-/Wild-
tiere

149 - 9 173

Fische/
Reptilien

44 - - 8

Heim- und 
Pelztiere

41 - - 34

Hunde/
Katzen

37 - - 100

Gesamt 1.060 83 240 1.771
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Serologie
Im Rahmen des bundesweiten BHV1-Bekämpfungspro-
grammes wurden im Jahr 2015 261.783 Blutproben 
eingesandt. Ungeimpfte Rinder wurden dabei auf Anti-
körper gegen das Glykoprotein B (119.935), geimpfte 
auf Antikörper gegen das Glykoprotein E (140.430) des 
bovinen Herpesvirus 1 getestet. Bei unbekanntem Impfsta-
tus eines Tieres kann nach positivem gB-Test anschließend 
der gE-Test durchgeführt werden, um eine Infektion mit 
dem Feldvirus festzustellen. Insgesamt wurden 260.365 
Untersuchungen durchgeführt.

Für die Überwachung der Freiheit von über 2 Jahre alten 
Rindern von Brucellose bzw. enzootischer Rinderleukose 
wurden 16.094 Proben in der Serum-Langsamagglutinati-
on (SLA) bzw. im Antikörper-ELISA untersucht. 

Nach der seit dem 01.01.2011 gültigen Bundesverord-
nung zur Bekämpfung des Erregers der Bovinen Virusdi-
arrhoe (BVD) müssen alle ab diesem Zeitpunkt geborenen 
Rinder innerhalb des ersten halben Lebensjahres, auf 
jeden Fall aber, bevor sie gehandelt werden dürfen, auf 
Virusantigen (oder -genom) untersucht werden. Der Anteil 
der neugeborenen Rinder, die anhand von Ohrgewebe-
proben auf BVDV untersucht werden, ist 2015 gegenüber 
den Vorjahren nahezu konstant geblieben. Insgesamt 
wurden in diesem Jahr 421.097 Proben (inkl. Nachunter-
suchungen) untersucht, dagegen ist die Zahl der auf BVDV 
untersuchten Blutproben mit 8.468 auf niedrigem Niveau 
geblieben.

Im Rahmen von Handelsuntersuchungen wurden an 
Rindern 17.451 BHV1-Untersuchungen durchgeführt und 
909 Untersuchungen auf Leukose (ELISA) und Brucellose 
(SLA). 5.975 Proben wurden auf Paratuberkulose Antikör-
per untersucht. Untersuchungen auf Antikörper gegen das 
Virus der Blauzungenkrankheit erfolgten an 1.551 Proben. 
Der ELISA zur Untersuchung auf Antikörper gegen das 
Schmallenberg-Virus wurde in 793 Fällen eingesetzt.

Darüber hinaus erfolgten folgende weiteren Untersuchun-
gen:

BHV-1 (Bovines Herpesvirus)

Probenart Anzahl Proben Untersuchung

Blutproben gesamt 261.783

Ungeimpfte Rinder 119.935 Antikörper
Glykoprotein B

Geimpfte Rinder 140.430 Antikörper
Glykoprotein E

Brucellose/Leukose - Rinder > 2 Jahre, BHV-1 frei

Probenart Anzahl Proben Untersuchung

Brucellose 16.094 Langsamag-
glutination (SLA) 

Leucose 16.094 Antikörper-ELISA

Erreger Tierart Methode Anzahl

Chlamydien Rind KBR 315

Chlamydien Schwein KBR 9

Chlamydien Schaf/Ziege KBR 5

Coxiella 
burnetii

Wiederkäuer ELISA 617

Brucellose Rind KBR 346

Brucellose Rind ELISA 276

Brucellose Schwein, 
Schaf/Ziege

RBT 11.804

Aujeszkysche 
Krankheit

Schwein ELISA 9.209

Klassische 
Schweinepest

Schwein ELISA 8.288

PRRS Schwein ELISA 11.120

Bovine Virus 
Diarrhoe Anti-
körper

Rind ELISA 3.794

Maedi/Visna/
CAE Antikör-
per

Schaf/Ziege ELISA 493

BVD (Bovine Virusdiarrhoe) - Rinder < 6 Monate

Probenart Anzahl Proben Untersuchung

Ohrgewebeproben 421.097 BVDV-
Virusantigen-ELISA

Blutproben 8.468 BVDV–
Virusantigen-ELISA
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Virologie
Im Arbeitsbereich Virologie werden die klassischen viro-
logischen Untersuchungen der Tierseuchendiagnostik 
durchgeführt: Bei den Untersuchungsarten Virusisolierung 
(direkter Virusnachweis) und Serum-Neutralisationstest 
(Antikörpernachweis) kommen Zellkulturen als Testsysteme 
zum	Einsatz;	bei	der	direkten	Immunfluoreszenz	werden	
Gefrierschnitte  von Geweben, Abklatschpräparate oder 
Ausstriche	mit	spezifischen	Konjugaten	gefärbt	und	mittels	
Fluoreszenzmikroskopie auf Virusantigen untersucht. 
Weiterhin werden der Hämagglutinationshemmtest, ein 
Antikörpernachweis gegen Viren mit hämagglutinierenden 
Eigenschaften	(z.B.	Influenza	A-Viren),	sowie	konfektionier-
te Antigen-ELISA im Virologie-Labor durchgeführt.

Die Arbeit mit Zellkulturen ist vergleichsweise aufwändig. 
Einige Zellkulturmethoden sind aber nach wie vor Metho-
de der ersten Wahl (z.B. Untersuchung auf Tollwutvirus 
oder auf virale Fischseuchenerreger) oder werden als 
zweiter Test zum Abgleich bei bestimmten Fragestellun-
gen eingesetzt (z.B. Neutralisationstest für Pestiviren oder 
BHV-1).

Molekularbiologie
Im Berichtsjahr wurden ca. 21.000 Proben auf über 50 
verschiedene Erreger mittels Polymerasekettenreaktion 
(PCR) untersucht.

Tierart Proben

Rind 7.612

Pferd 235

Hausschwein 155

Fische 69

Geflügel,	Zier-	und	Wildvögel 29

Schaf / Ziege 41

Hund / Katze 15

Sonstige 75

Gesamt 8.231

Untersuchungart Anzahl Untersuchungsziel

Direkter Virusnachweis

Antigen-ELISA 5.331 BVDV, Rotavirus,
Coronavirus

Direkte	Immunfluores-
zenz

2.084 BHV-1, BRSV, PI-3, 
Tollwut

Virusisolierung 
in Zellkultur

1.175 BHV-1, BRSV, BVDV, EAV, 
IHNV, PI-3, VHSV

Antigen-Schnelltest 114 Rotavirus

Antikörpernachweis (Indirekter Virusnachweis)

Neutralisationstest 1.447 BHV-1, BVDV, EAV, 
KSPV, SBV

Hämagglutinations-
hemmtest

26 Influenzavirus	A	H5,	H7

Tierart Proben

Rind 11.370

Hausschwein 8.438

Schwarzwild 868

Geflügel,	Zier-	und	Wildvögel 577

Fische 103

Schaf / Ziege 88

Pferd 148

Hund / Katze 33

sonstige 163

gesamt 21.788

Krankheitserreger Proben

ASPV (Afrikanische Schweinepest) 2.829

Brachyspiren 284

BTV (Blauzunge) 2.247

BVDV Einzelproben 1.174

Chlamydia spec. 815

C. perfringens Toxin-Gene 70

Coronavirus spec. 154

Coxiella burnetii (Q-Fieber) 169

E. coli Virulenzfaktoren 104

Francisella tularensis 43

Haemophilus parasuis 264

Influenza	A-Virus 872

KHV (Koi Herpesvirus) 104

KSPV (Klassische Schweinepest) 1.175

Lawsonia intracellularis 326

M. hyopneumoniae 197

M. hyorhinis 193

M. hyosynoviae 55

M. bovis 238

MAP (Paratuberkulose) 155

MTC 9

PCV-2 290

PRRSV 5.703

SBV (Schmallenbergvirus) 7.620

gesamt 25.090
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Bakteriologie und Mykologie
Die Hauptaufgabe der bakteriologischen und mykolo-
gischen	Diagnostik	ist	die	Isolierung	und	Identifizierung	
infektiöser Bakterien und Pilze als Tierseuchen- und 
Tierkrankheitserreger. Im Falle einer Isolierung eines 
pathogenen bakteriellen Erregers wird auf Wunsch ein 
Antibiogramm mittels Mikrodilution bzw. Agardiffusion-
verfahren nach CLSI (Clinical and Laboratory Standards 
Institute) Vorgaben erstellt und ausgewertet. Dieses erfasst 
die Resistenzlage des Erregers gegenüber antibiotisch 
wirksamen Chemotherapeutika in der Abstufung Resis-
tent-Intermediär-Sensibel. Mithilfe des Antibiogramms und 
der Antibiotika-Leitlinien erfolgt die Auswahl des richtigen 
Wirkstoffes.
 
Die bakteriologische Untersuchung und die Erstellung ei-
nes Antibiogramms sind elementare Schritte zur Minimie-
rung des Antibiotikaeinsatzes und der Resistenzbildung 
im Veterinärbereich. Es werden hauptsächlich Sektionsma-
terial, Kot und Tupferproben, Organmaterial und Sekrete 
untersucht.

Seit Oktober 2015 steht dem Landeslabor für die Iden-
tifizierung	von	Isolaten	eine	neue	Technologie	zur	Verfü-
gung: MALDI-TOF. MALDI-TOF (MALDI = Matrix–Assistierte 
Laser–Desorption–Ionisierung,	TOF	=	time	of	flight)	dient	
der Analyse großer Moleküle. Dabei werden die Moleküle 
einer Probe zunächst ionisiert und dann mittels Massen-
spektrometrie entsprechend ihrer „Flugzeit“ gemessen. In 
der	Bakteriologie	wird	die	Technologie	zur	Identifizierung	
von Spezies verwendet Dies wird nicht nur den zeitlichen 
Rahmen der Diagnostik erheblich verkürzen, sondern 
bildet auch in anderen Bereichen. wie z.B. der Lebensmit-
telmikrobiologie, Tierartenbestimmung und Parasitologie 
neue Wege und Möglichkeiten der Diagnostik.
 

Überwachung vor Ort

Im Bereich der Tierarzneimittel, Futtermittel und Handels-
klassen ist das Landeslabor Überwachungsbehörde.

Im Rahmen der Tierarzneimittelüberwachung führt das 
Landeslabor Kontrollen von tierärztlichen Hausapotheken, 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltern, Fütterungsarzneimit-
telherstellern, Tierheilpraktikern und Einzelhändlern durch. 

Bei der Futtermittelüberwachung werden Kontrollen von 
Futtermittelherstellern und -händlern sowie von Futter-
mitteleingangsstellen, aber auch von landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltungen durchgeführt.

Zu den Überwachungstätigkeiten gehören sowohl bei 
der Tierarzneimittelüberwachung wie auch der Futter-
mittelüberwachung die Probennahme nach nationalen 
Kontrollplänen (NRKP und MNKP), wie z. B. bei lebenden 
und geschlachteten Tieren sowie sonstigen Lebensmitteln 
und Futtermitteln. Auch im Rahmen von Cross Compliance 
werden in beiden Bereichen systematische Kontrollen und 
Cross Checks (Anlasskontrollen) durchgeführt. Hierzu ge-
hören u. a. Sicherheitsüberprüfungen von tierischen und 
pflanzlichen	Lebensmitteln	sowie	von	Futtermitteln	oder	
die Einhaltung der Hormonverbotsrichtlinie bzw. des Ver-
fütterungsverbotes/TSE nach der VO (EG) Nr. 999/2001.

Zur Handelsklassenüberwachung gehört die Kontrolle 
von	Fleisch,	Eiern,	Bruteiern	und	Küken	von	Hausgeflü-
gel,	Geflügel,	Obst	und	Gemüse.	Darüber	hinaus	ist	das	
Landeslabor zuständig für den Vollzug des Legehennen-
betriebsregistergesetzes wie auch für die Überprüfung 
von Probenahmegeräten in Milchsammelwagen und der 
Angaben im Geoschutz (Herkunftsangaben).

Untersuchungsspektrum Untersuchungs-
zahlen

Bakteriologische Untersuchung Sektion 4.042

Bakteriologische Kotuntersuchung 756

Bakteriologische Untersuchung Bakteriolo-
gie

1.083

Bakteriologische Untersuchung Stutentupfer 116

Anaerobe bakteriologische Untersuchung 1.420

Mykologische Untersuchungen 46

Resistenzteste 2.378

Bakteriologische Untersuchung auf Salmo-
nellen

1.874

Amtliche bakteriologische Untersuchung auf 
Salmonellen

2.310

AFB Brutwaben 94

AFB Honig/Futterkranzproben 1.474

Bakteriologische Untersuchung auf Listerien 166

Bakteriologische Untersuchung auf Myko-
plasmen

86

Untersuchung auf Campylobacter foetus 570

Untersuchung auf Trichomonas foetus 454

gesamt 16.869
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Tierarzneimittelüberwachung

Gemeldete tierärztliche Hausapotheken

Bestand am 31.12.2015 563

im Jahr 2015 neu angezeigte 
tierärztliche Hausapotheken

42

im Jahr 2015 geschlossene 
tierärztliche Hausapotheken 

65

Kontrollen von tierärztlichen Hausapotheken

insgesamt 31

davon:

Praxen für überwiegend Großtiere 14

Praxen für überwiegend Kleintiere 12

Praxen für Groß- und Kleintiere 5

Kontrollen von sonstigen Betrieben bzw. Personen 
landwirtschaftliche Nutztierhaltungen

577

Einzelhändler	mit	freiverkäuflichen	
Tierarzneimitteln

35

Tierheilpraktiker 3

Fütterungsarzneimittelhersteller 1

Ahndungsverfahren

arzneimittelrechtliche Strafverfahren 14

Ordnungswidrigkeitenverfahren 259

Verwarngeldfestsetzungen 787

Ordnungsverfügungen 92

Probenahme nach 
Nationalem Rückstandskontrollplan (NRKP)

Erzeugerbetriebe

Rinder 395

Schweine 103

Geflügel 22

Schlachtbetriebe

Rinder 962

Schweine 251

Geflügel 8

Schafe 79

Pferde 5

Sonstige

Milch 185

Eier 30

Wild 7

Honig 5
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Futtermittelüberwachung

Prozesskontrollen 
(Inspektionen	und	Verifizierungen)

486

Produktkontrollen 
(Probenahmen und Analysen von Futtermitteln 
und Kontrollen der Kennzeichnung)

878

Probenahmen bei Hersteller-, Handels- und landwirtschaftlichen Betrieben Anzahl

Proben 878

Analysen insgesamt (ohne Rückstandsscreening auf Schädlingsbekämpfungsmittel) 12.600

Untersuchungen Beanstandungen %

Inhaltsstoffe 2.160 3,19 (-)

Zusatzstoffe 944 7,63 (+)

Gehalte in Vormischungen 17 11,76 (+)

Gehalte in Mischfuttermitteln 927 7,55 (+)

Unerwünschte Stoffe gesamt 2.654 0 (-)

in Einzelfuttermitteln 1.150 0 (-)

in Mischfuttermitteln 1.454 0 (-)

in Zusatzstoffen und Vormischungen 50 0 (+/-)

Unzulässige Stoffe und/oder unzulässig verwendete Zusatzstoffe 6.362 0 (-)

Verbotene Stoffe 11 0 (-)

Untersuchungen zum Zwecke des Nachweises von verarbeitetem 
tierischen Protein / Fett

247 0 (+/-)

Rückstandsscreening auf Schädlingsbekämpfungsmittel in Futtermitteln 
(pro Screening werden bis zu 300 Stoffe erfasst)

31 0 (+/-)

Untersuchungen auf Glyphosat 40 0 (+/-)

Mikroskopie (ohne tierisches Protein, ohne GVO) und Mikrobiologie 131 0 (-)

Untersuchung GVO (gentechnisch veränderte Organismen) 51 1,96 (+)

 

Cross-Compliance-Kontrollen

Systematische Cross-Compliance-Kontrollen
um Lebensmittel- und Futterrecht

143

Kürzung der Direktzahlungen 34

im Bereich Lebensmittelsicherheit 31

im Bereich Futtermittelsicherheit 2

beide Rechtsbereiche 1

Anlassbedingte Kontrollen (Cross Check) 89

im Bereich Lebensmittelsicherheit 81

im Bereich Futtermittelsicherheit 8

Kontrollen mit Kürzungen der Direktzahlungen 58
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Die Kürzungen der Prämienzahlungen bei den Anlasskon-
trollen bezogen sich sämtlich auf Verstöße im Bereich der 
Lebensmittelsicherheit und sind fast ausschließlich auf 
Beanstandungen in der Arzneimitteldokumentation und 
der Milchhygiene zurückzuführen.

Handelsklassenüberwachung
Handelsklassen Fleisch
Alle zugelassenen Betriebe, die im Jahresdurchschnitt 
mehr als 75 ausgewachsene Rinder oder mindestens 
200 Schweine wöchentlich schlachten, sind mindestens 
zweimal vierteljährlich zu kontrollieren. Mindestens einmal 
vierteljährlich sind alle Betriebe, die eine Handelsklas-
seneinstufung vornehmen und im Jahresdurchschnitt 
wöchentlich 80 Schafe oder mehr schlachten, zu kontrollie-
ren. Der Überwachung unterliegen in Schleswig-Holstein 
sieben Schlachtbetriebe für Rinder, vier Schlachtbetriebe 
für Schweine und ein Schlachtbetrieb für Schafe. 

Im Berichtszeitraum wurden 82 Kontrollen in den betrof-
fenen Schlachtbetrieben durchgeführt. Dabei wurde u.a. 
die Eingruppierung in die entsprechende Handelsklasse 
(Kategorie, Fleischigkeit und Fettgewebeklassen), die 
Schnittführung und die korrekte Ermittlung des Schlacht-
gewichts überprüft. 

Die	Klassifizierung	und	Gewichtsermittlung	der	
Schlachtkörper wird in den Betrieben von vereidigten 
Klassifizierern/-innen	durchgeführt.	In	Schleswig-Hol-
stein sind insgesamt 12 vom Landeslabor zugelassene 
Klassifizierer/-innen	tätig.	

Im Rahmen der Kontrollen der Schlachtbetriebe erfolgten:
42	Überprüfungen	von	Klassifizierern/-innen	für	Rinder,
15	Überprüfungen	von	Klassifizierern/-innen	für	Schweine,
5	Überprüfungen	von	Klassifizierern/-innen	für	Schafe.

Beanstandungen gab es keine.

Handelsklassen Geflügel
Bei	der	Etikettierung	von	Geflügel	können	nach	den	Ver-
marktungsnormen	für	Geflügelfleisch	fakultativ	Angaben	
z.B. über die Haltungsform gemacht werden.

Dabei dürfen mit Ausnahme der organischen oder bio-
logischen Erzeugung ausschließlich die nachstehenden 
Begriffe verwendet werden:
a) Gefüttert mit … % …“
b)  „extensive Bodenhaltung“
c)  „Freilandhaltung“
d) „Bäuerliche Freilandhaltung“
e) „Bäuerliche Freilandhaltung - Unbegrenzter Auslauf“.

In Schleswig-Holstein etikettierten acht vom Landeslabor 
entsprechend zugelassene Betriebe ihrer Erzeugnisse mit 
dem Begriff „Bäuerliche Freilandhaltung“. 

Bei 11 Kontrollen wurden keine Mängel festgestellt.

Handelsklassen Bruteier und Küken von Hausgeflügel
Seit dem 1. Januar 2015 ist das Landeslabor für die Regis-
trierung von Brütereien, von Zucht- und Vermehrungsbe-
trieben, die Bruteier erzeugen und die Überwachung von 
Vermarktungsnormen für Bruteier und Küken von Hausge-
flügel	zuständig.	

Der	Registrierungspflicht	unterliegen	Zucht-	und	Vermeh-
rungsbetriebe ab 100 Tieren sowie Brütereien mit einem 
Fassungsvermögen ab 1.000 Bruteiern.
Die Überwachung umfasst die
- Kennzeichnung der Bruteier und ihrer Verpackungen, 
- Kennzeichnung der Küken enthaltenden Verpackungen, 
- Begleitpapiere einer jeden Partie Bruteier oder Küken, 
- Register, die jede Brüterei zu führen hat,
- Verwendung der aus dem Brutschrank entnommenen 
Eier.
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In Schleswig-Holstein sind drei Vermehrungsbetriebe und 
drei Brütereien registriert.

Handelsklassen Eier
Alle Eier, die nach Handelsklassenrecht in den Verkehr 
gebracht werden, müssen eine Eierpackstelle durchlaufen. 
Eierpackstellen sind Betriebe, die Eier nach Güte- und 
Gewichtsklassen sortieren, kennzeichnen sowie abpacken 
und/oder umpacken. Packstellen und Erzeuger von Eiern 
unterliegen der Überwachung auf ordnungsgemäße Sor-
tierung, Kennzeichnung, Herkunft sowie Haltungsart.

In Schleswig-Holstein waren am 31. Dezember 2015 170 
Erzeuger sowie 14 Packstellen gemeldet. Dabei handelt es 
sich überwiegend um Betriebe, die sowohl Eier erzeugen 
als auch eine Packstelle betreiben. Daneben unterlagen 33 
Eiergroßhändler der Überwachung.

Bei 54 Überprüfungen von Erzeugern und Packstellen 
ergaben sich in 35 Fällen Beanstandungen.

Bei 7 Kontrollen im Großhandelsbereich kam es zu zwei 
Beanstandungen.

Handelsklassen Obst und Gemüse
Die Überwachung der Einhaltung der EU-Vermarktungs-
normen bei Obst und Gemüse durch das Landeslabor 
erfolgt sowohl auf der Erzeuger- als auch auf der Großhan-
delsebene. Bei den Vermarktungsnormen wird unterschie-
den zwischen speziellen und allgemeinen Vermarktungs-
normen. Die zehn speziellen Vermarktungsnormen gelten 
für Äpfel, Zitrusfrüchte, Kiwis, Salate, krause Endivien, 
Eskariol,	Pfirsiche,	Nektarinen,	Birnen,	Erdbeeren,		

Gemüsepaprika, Tafeltrauben sowie Tomaten/Paradeiser. 
Obst und Gemüse, das keiner speziellen Vermarktungs-
norm unterliegt, muss der allgemeinen Vermarktungsnorm 
entsprechen. Diese Gutarten müssen vorbehaltlich der zu-
lässigen Toleranzen Mindesteigenschaften und -qualitäten 
erfüllen, d. h. sie müssen ganz, gesund, sauber, praktisch 
frei von Schädlingen und von Schäden durch Schädlin-
ge und frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit und von 
fremdem Geruch oder Geschmack sein. Im Rahmen der 12 
Kontrollen wurden 47 Gutarten überprüft. Es wurden keine 
Beanstandungen festgestellt.
 



42

Umweltmonitoring
Im Bereich des Umweltmonitorings erhebt das Landes-
labor umfangreiche Daten, die für die Bewertung der 
Beschaffenheit und ihrer Veränderung von Gewässern, 
Böden	und	Auflagen	benötigt	werden.	Auftraggeber	für	
die Analysen ist überwiegend das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, 
LLUR. Die gewonnenen Daten dienen einerseits der 
Erfüllung	von	Berichtspflichten	gegenüber	dem	Bund	bzw.	
der EU andererseits zur Ableitung von Qualitätszielen und 
Konzepten zu ihrer Erreichung.
Nährstoffe und Schadstoffe bestimmen maßgeblich die 
Eignung von Böden und Gewässern als Lebensraum 
für	Pflanzen,	Tiere	und	insbesondere	aber	auch	für	den	
Menschen. Konkurrierende Ansprüche zwischen der 
Nutzung als Naturschutz-, Erholungsraum oder als Wirt-
schaftsstandort müssen erkannt und abgewogen werden. 
Die im Landeslabor gewonnenen Analysendaten sind die 
Grundlage hierfür.

Anorganische und organische Analytik im Rahmen des 
Monitorings:
•	 des Niederschlags,
•	 der	Oberflächengewässer	wie	Küstengewässer,	Seen	

und Fließgewässern sowie der zugehörigen Sedimente,
•	 des Grundwassers,
•	 des	Abwassers.

Bodenphysikalische und anorganisch chemische 
Untersuchungen im Rahmen
•	 der	geowissenschaftlichen	Landesaufnahme
•	 der	Bodenzustandserfassung,
•	 des	vorsorgenden	Bodenschutzes.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Untersuchungs-
zahlen für das für das Jahr 2015 zusammengestellt.

Anorganik Boden und Bodenphysik

Bodenkundliche  Landesaufnahme 412

Bodendauerbeobachtung 1.028

Bodenbelastungskataster 28

Bodendauerbeobachtung / Sickerwässer 
(Bodenuntersuchungen)

368

Anorganik Gewässer (Metalle)

Fließgewässer 1.717

Sedimente und Schwebstoffe 130

Seen 20

Grundwasser 232

Niederschlag 327

Küstengewässer 48

Naßanalytik (Grundanalytik, Nährstoffe)

Fließgewässer 2.161

Seen 195

Grundwasser 232

Niederschlag 349

Küstengewässer 134

Organik Gewässer (anthropogene Spurenstoffe)

Fließgewässer 579

Sedimente und Schwebstoffe 72

Küstengewässer 47
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Warencode gesamt     beanstan-
det

beanstandet % Beanstandungscode

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 28 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 52 53 54 55 62 71 73 76 77 98

1 Milch 802 51 6,359 3 5 1 14 19 3 3 5

2 Milchprodukte ausgenommen 030000 u. 040000 445 91 20,449 21 4 5 10 4 18 61

3 Käse 417 59 14,149 6 1 10 27 4 15 3 10

4 Butter 121 3 2,479 1 2

5 Eier und Eiprodukte 106 21 19,811 1 5 1 15

6 Fleisch warmblütiger Tiere auch tiefgefroren 424 62 14,623 9 5 6 1 1 7 1 7 40

7 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere ausgenommen 080000 466 124 26,609 2 11 13 11 23 51 2 16 6 2 26 1

8 Wurstwaren 648 115 17,747 3 6 8 11 11 54 1 3 2 23 18

10 Fische und Fischzuschnitte 280 18 6,429 1 6 6 3 2 1 2 6

11 Fischerzeugnisse 592 72 12,162 1 1 8 7 2 33 28 1 1 1 6 9

12 Krusten- Schalen- Weichtiere sonstige Tiere u. Erzeugnisse daraus 636 34 5,346 17 13 11 1 1 9

13 Fette und Öle ausgenommen 040000 223 30 13,453 21 2 3 5 3 2

14 Suppen und Soßen ausgenommen 200000 und 520100 101 16 15,842 1 1 1 14 1

15 Getreide 71 2 2,817 1 1

16 Getreideprodukte Backvormischungen Brotteige Massen und Teige für 104 7 6,731 1 2 1 2 1

17 Brote und Kleingebäcke 69 11 15,942 1 1 2 1 1 5

18 Feine Backwaren 225 54 24 2 1 5 2 14 27 1 6

20 Mayonnaisen emulgierte Soßen kalte Fertigsoßen Feinkostsalate 383 36 9,399 2 2 3 1 1 1 13 2 3 15 1

21 Puddinge Kremspeisen Desserts süße Soßen 41 4 9,756 1 1 1 1 1

22 Teigwaren 61 13 21,311 1 6 1 1 2 2 6

23 Hülsenfrüchte,Ölsamen, Schalenobst 115 10 8,696 2 1 6 1 1

23 Nüsse, Nußerzeugnisse, Knabberwaren 89 21 23,596 14 6 5 3

24 Kartoffeln	und	stärkereiche	Pflanzenteile 53 2 3,774 1 1 1

25 Frischgemüse ausgenommen Rhabarber 299 5 1,672 1 1 3

26 Gemüseerzeugn. und Gemüsezuber. ausgen. Rhabarber u. 200700 u. 201700 165 23 13,939 1 2 3 2 16 3

27 Pilze 3 2 66,667 2

28 Pilzerzeugnisse 8 3 37,5 3

29 Frischobst einschließlich Rhabarber 96 1 1,042 1

30 Obstprodukte ausgenommen 310000 und 410000 einschl. Rhabarber 103 7 6,796 1 5 1 1

31 Fruchtsäfte Fruchtnektare Fruchtsirupe Fruchtsäfte getrocknet 106 50 47,170 1 20 33 1 3 3 2

32 Alkoholfreie Getränke Getränkeansätze Getränkepulver auch brennwertreduziert 228 124 54,386 2 40 95 5 2 38 3

33 Weine und Traubenmoste 99 16 16,162 1 4 1 10

34 Erzeugnisse aus Wein auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung 50 13 26 1 1 2 1 3 8

35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse auch 68 19 27,941 1 6 13 1 1

36 Biere bierähnliche Getränke und Rohstoffe für die Bierherstellung 131 73 55,725 6 18 39 4 1 16 24

37 Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke 62 18 29,032 5 13 1 2 1

39 Zucker 6 1 16,667 1

40 Honige Imkereierzeugnisse und Brotaufstriche auch brennwertvermindert 133 11 8,271 1 1 9 1 1

41 Konfitüren	Gelees	Marmeladen	Fruchtzubereitungen	auch	brennwertreduziert 117 86 73,504 1 31 85

42 Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 497 105 21,127 1 8 28 5 3 5 9 50 8

43 Süßwaren ausgenommen 440000 90 10 11,111 10

44 Schokoladen und Schokoladenwaren 80 4 5 4

45 Kakao 10 3 30 2 1

46 Kaffee Kaffeeersatzstoffe Kaffeezusätze 9 0

47 Tees und teeähnliche Erzeugnisse 61 17 27,869 3 3 7 8 2

48 Säuglings- und Kleinkindernahrungen 54 1 1,852 1

49 Diätetische Lebensmittel 33 11 33,333 2 6 2 2

50 Fertiggerichte und zubereitete Speisen ausgenommen 480000 194 34 17,526 2 3 5 1 20 1 1 6

51 Nahrungsergänzungsmittel Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung 82 57 69,512 2 2 33 44 2 2 2 8 6 4

52 Würzmittel 64 7 10,938 1 1 5 1 1 2

53 Gewürze 61 12 19,672 11 1

54 Aromastoffe 6 0

56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen u./o. LM und Convenience-Produkte 6 0

57 Zusatzstoffe und wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel und Vitamine 16 0

59 Trinkwasser Mineralwasser Tafelwasser Quellwasser Brauchwasser 125 18 14,4 9 1 6 1 2 3

60 Rohtabake Tabakerzeugnisse Tabakersatz sowie Stoffe und Gegenstände für die 28 6 21,429 6

82 Bedarfsgegenstände	mit	Körperkontakt	und	zur	Körperpflege 153 31 20,261 1 5 8 16 2 4

83 Bedarfsgegenstände	zur	Reinigung	und	Pflege	sowie	sonst.	Haushaltschemikalien 17 6 35,294 6

84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung (die Kodes 840100 - 145 48 33,103 30 28 6 10 3

85 Spielwaren und Scherzartikel 59 3 5,085 1 2 1

86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt (BgLm) 566 57 10,071 1 3 8 1 38 8

Gesamtergebnis 10511 1739 16,545 21 6 3 96 122 76 272 37 697 45 39 1 14 11 48 169 16 291 42 1 13 1 6 38 10 23 2 4 8 30 28 6 10 3 6 3 5 4 19 8

5  |  Anhang – Untersuchte Proben gemäß LFGB
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Warencode gesamt     beanstan-
det

beanstandet % Beanstandungscode

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 28 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 51 52 53 54 55 62 71 73 76 77 98

1 Milch 802 51 6,359 3 5 1 14 19 3 3 5

2 Milchprodukte ausgenommen 030000 u. 040000 445 91 20,449 21 4 5 10 4 18 61

3 Käse 417 59 14,149 6 1 10 27 4 15 3 10

4 Butter 121 3 2,479 1 2

5 Eier und Eiprodukte 106 21 19,811 1 5 1 15

6 Fleisch warmblütiger Tiere auch tiefgefroren 424 62 14,623 9 5 6 1 1 7 1 7 40

7 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere ausgenommen 080000 466 124 26,609 2 11 13 11 23 51 2 16 6 2 26 1

8 Wurstwaren 648 115 17,747 3 6 8 11 11 54 1 3 2 23 18

10 Fische und Fischzuschnitte 280 18 6,429 1 6 6 3 2 1 2 6

11 Fischerzeugnisse 592 72 12,162 1 1 8 7 2 33 28 1 1 1 6 9

12 Krusten- Schalen- Weichtiere sonstige Tiere u. Erzeugnisse daraus 636 34 5,346 17 13 11 1 1 9

13 Fette und Öle ausgenommen 040000 223 30 13,453 21 2 3 5 3 2

14 Suppen und Soßen ausgenommen 200000 und 520100 101 16 15,842 1 1 1 14 1

15 Getreide 71 2 2,817 1 1

16 Getreideprodukte Backvormischungen Brotteige Massen und Teige für 104 7 6,731 1 2 1 2 1

17 Brote und Kleingebäcke 69 11 15,942 1 1 2 1 1 5

18 Feine Backwaren 225 54 24 2 1 5 2 14 27 1 6

20 Mayonnaisen emulgierte Soßen kalte Fertigsoßen Feinkostsalate 383 36 9,399 2 2 3 1 1 1 13 2 3 15 1

21 Puddinge Kremspeisen Desserts süße Soßen 41 4 9,756 1 1 1 1 1

22 Teigwaren 61 13 21,311 1 6 1 1 2 2 6

23 Hülsenfrüchte Ölsamen Schalenobst 115 10 8,696 2 1 6 1 1

Nüsse, Nußerzeugnisse, Knabberwaren 89 21 23,596 14 6 5 3

24 Kartoffeln	und	stärkereiche	Pflanzenteile 53 2 3,774 1 1 1

25 Frischgemüse ausgenommen Rhabarber 299 5 1,672 1 1 3

26 Gemüseerzeugn. und Gemüsezuber. ausgen. Rhabarber u. 200700 u. 201700 165 23 13,939 1 2 3 2 16 3

27 Pilze 3 2 66,667 2

28 Pilzerzeugnisse 8 3 37,5 3

29 Frischobst einschließlich Rhabarber 96 1 1,042 1

30 Obstprodukte ausgenommen 310000 und 410000 einschl. Rhabarber 103 7 6,796 1 5 1 1

31 Fruchtsäfte Fruchtnektare Fruchtsirupe Fruchtsäfte getrocknet 106 50 47,170 1 20 33 1 3 3 2

32 Alkoholfreie Getränke Getränkeansätze Getränkepulver auch brennwertreduziert 228 124 54,386 2 40 95 5 2 38 3

33 Weine und Traubenmoste 99 16 16,162 1 4 1 10

34 Erzeugnisse aus Wein auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung 50 13 26 1 1 2 1 3 8

35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse auch 68 19 27,941 1 6 13 1 1

36 Biere bierähnliche Getränke und Rohstoffe für die Bierherstellung 131 73 55,725 6 18 39 4 1 16 24

37 Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke 62 18 29,032 5 13 1 2 1

39 Zucker 6 1 16,667 1

40 Honige Imkereierzeugnisse und Brotaufstriche auch brennwertvermindert 133 11 8,271 1 1 9 1 1

41 Konfitüren	Gelees	Marmeladen	Fruchtzubereitungen	auch	brennwertreduziert 117 86 73,504 1 31 85

42 Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 497 105 21,127 1 8 28 5 3 5 9 50 8

43 Süßwaren ausgenommen 440000 90 10 11,111 10

44 Schokoladen und Schokoladenwaren 80 4 5 4

45 Kakao 10 3 30 2 1

46 Kaffee Kaffeeersatzstoffe Kaffeezusätze 9 0

47 Tees und teeähnliche Erzeugnisse 61 17 27,869 3 3 7 8 2

48 Säuglings- und Kleinkindernahrungen 54 1 1,852 1

49 Diätetische Lebensmittel 33 11 33,333 2 6 2 2

50 Fertiggerichte und zubereitete Speisen ausgenommen 480000 194 34 17,526 2 3 5 1 20 1 1 6

51 Nahrungsergänzungsmittel Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung 82 57 69,512 2 2 33 44 2 2 2 8 6 4

52 Würzmittel 64 7 10,938 1 1 5 1 1 2

53 Gewürze 61 12 19,672 11 1

54 Aromastoffe 6 0

56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen u./o. LM und Convenience-Produkte 6 0

57 Zusatzstoffe und wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel und Vitamine 16 0

59 Trinkwasser Mineralwasser Tafelwasser Quellwasser Brauchwasser 125 18 14,4 9 1 6 1 2 3

60 Rohtabake Tabakerzeugnisse Tabakersatz sowie Stoffe und Gegenstände für die 28 6 21,429 6

82 Bedarfsgegenstände	mit	Körperkontakt	und	zur	Körperpflege 153 31 20,261 1 5 8 16 2 4

83 Bedarfsgegenstände	zur	Reinigung	und	Pflege	sowie	sonst.	Haushaltschemikalien 17 6 35,294 6

84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung (die Kodes 840100 - 145 48 33,103 30 28 6 10 3

85 Spielwaren und Scherzartikel 59 3 5,085 1 2 1

86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt (BgLm) 566 57 10,071 1 3 8 1 38 8

Gesamtergebnis 10511 1739 16,545 21 6 3 96 122 76 272 37 697 45 39 1 14 11 48 169 16 291 42 1 13 1 6 38 10 23 2 4 8 30 28 6 10 3 6 3 5 4 19 8

Beanstandungscode

Beanstandungscodes siehe nächste Seite
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Kodierung

1 Gesundheitsschädlich (mikrobiologische Verunreinigung)

2 Gesundheitsschädlich (andere Ursachen)

3 Gesundheitsgefährdend (mikrobiologischeVerunreinigung)

4 Gesundheitsgefährdend (andere Ursachen)

5 Nicht zum Verzehr geeignet (mikrobiologische Verunreinigung)

6 Nicht zum Verzehr geeignet (andere Ursachen)

7 Nachgemacht/ wertgemindert/ geschönt

8 Irreführend

9 Unzulässiger Hinweis auf „naturrein“ o.ä.

10 Unzulässige gesundheitsbzogene Angaben

11 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften

12 Zusatzstoffe, fehlende Kenntlichmachung

13 Zusatzstoffe, unzulässige Verwendung

14 Pflanzenschutzmittel,	Höchstmengenüberschreitung

15 Pflanzenschutzmittel,	unzulässige	Anwendung

16 Pharmakologisch wirksame Stoffe, Überschreitungen 

von Höchstmengen/Beurteilungswerten

17 Schadstoffe, Höchstmengen-Überschreitung

18 Verstöße gegen sonstige Vorschriften des LMBG 

oder darauf gestützte VO

19 Verstöße gegen sonstige, Lebensmittel 

betreffende nationale Rechtsvorschriften

20 Verstöße gegen unmittelbar geltendes EG-Recht

21 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen 

22 Verstoß gegen Bestrahlungsverbot

23 Verstöße gegen sonstige Vorschriften des LMBG oder darauf 

gestützte VO (mikrobiologische Verunreinigungen)

24 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen

25 Pharmakologisch wirksame Stoffe, unzulässige Anwendung

26 Gentechnisch veränderte Organismen, unzulässige Verwendung

28 Nichtübereinstimmung mit Gemeinschaftsrecht 

bezüglich mikrobiologischer Beschaffenheit

30 Gesundheitsschädlich (mikrobiologischeVerunreinigung)

31 Gesundheitsschädlich (andere Ursachen)

32 Gesundheitsgefährdend auf Grund Verwechslungsgefahr 

mit Lebensmitteln

33 Übergang von Stoffen auf Lebensmittel

34 Unappetitliche und ekelerregende Beschaffenheit

35 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

stoffliche	Beschaffenheit

36 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

Kennzeichnung, Aufmachung

37 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

stoffliche	Beschaffenheit

38 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

Kennzeichnung, Aufmachung

39 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen 

40 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen 

Kodierung

49 Gesundheitsgefährdend auf Grund 

Verwechslungsgefahr mit Lebensmitteln

50 Gesundheitsschädlich

51 Irreführend

52 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften 

(z.B. Chargen-Nr., Hersteller, MHD, Verwendungszweck)

53 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften 

(z.B. Warnhinweise, Anwendungsbedingungen)

54 Verwendung	verschreibungspflichtiger	oder	verbotener	Stoffe

55 Verstöße gegen sonstige Kennzeichnungsvorschriften 

und Hilfsnormen

56 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften oder Hilfsnormen 

57 Verstöße gegen Vorschriften zur Bereithaltung von Unterlagen 

58 Gesundheitsgefährdend auf Grund 

Verwechslungsgefahr mit Lebensmitteln

60 Verwendung nicht zugelassener Stoffe

61 Werbeverbote

62 Stoffliche	Zusammensetzung

63 Zusatzstoffe, fehlende Kenntlichmachung

64 Kennzeichnung

65 Verstoß gegen sonstige Vorschriften des LMBG

66 Verbot für Tabakerzeugnisse zum anderweitigen oralen Gebrauch

70 Gesundheitlich bedenkliche Beschaffenheit 

aufgrund mikrobiologischer Verunreinigung

71 Nicht handelsübliche Beschaffenheit, sensorische Mängel

72 Unzulässige Behandlungsstoffe oder Verfahren

73 Über- bzw. Unterschreitung von Grenz- oder Richtwerten 

für Bestandteile, Zutaten

74 Über- bzw. Unterschreitung von Grenz- oder Richtwerten 

für „Zusatzstoffe“

75 Überschreitung von Grenz- oder Richtwerten 

für Rückstände und Verunreinigungen/Kontaminanten

76 Irreführende Bezeichnung, Aufmachung

77 Nicht vorschriftsgemäße Bezeichnung und Aufmachung

78 Verstoß gegen nationale Vorschriften anderer EG-Länder 

oder Drittländer

79 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften

80 Nach Brauchbarmachung taugliche Tiere und Nebenprodukte

81 Untauglich das geschlachtete Tier

82 Untauglich die veränderten Fleischteile oder Nebenprodukte

83 Nicht zum Verzehr für den Menschen geeignete Fleischteile

84 Nach Brauchbarmachung taugliche Tiere und Nebenprodukte

85 Untauglich der Tierkörper und Nebenprodukte

86 Untauglich die veränderten Teile oder Nebenprodukte

87 Nicht zum Verzehr für den Menschen geeignete Fleischteile

88 Untaugliche Tiere gleicher Sendung, 

bei denen gleiche Mängel anzunehmen sind

99 Keine Angabe/ Keine Beanstandung

Beanstandungscodes
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